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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 2 
Änderung des Pensionskassengesetzes 

§ 1. (1) – (2) … § 1. (1) – (2) … 
(2a) Der in Abs. 2 genannte Abfindungsgrenzbetrag von 9 300 € vermindert 

oder erhöht sich jeweils dann in Schritten zu 300 €, wenn seine Veränderung 
aufgrund Valorisierung mit dem entsprechend dem von der Bundesanstalt 
„Statistik Österreich“ für den Monat Juli eines Kalenderjahres verlautbarten 
Verbraucherpreisindex 1996 oder des an seine Stelle tretenden Indexes gegenüber 
dem für den Monat Jänner 2002 verlautbarten Verbraucherpreisindex 1996 den 
Betrag von 300 € übersteigt oder unterschreitet. Der neue Abfindungsgrenzbetrag 
gilt ab 1. Jänner des auf die Anpassung folgenden Kalenderjahres. Die 
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat den neuen Abfindungsgrenzbetrag 
sowie den Zeitpunkt, ab dem dieser wirksam wird, im Amtsblatt der 
Österreichischen Finanzverwaltung kundzumachen. 

(2a) Der in Abs. 2 genannte Abfindungsgrenzbetrag von 9 300 € vermindert 
oder erhöht sich jeweils dann in Schritten zu 300 €, wenn seine Veränderung 
aufgrund Valorisierung mit dem entsprechend dem von der Bundesanstalt 
„Statistik Österreich“ für den Monat Juli eines Kalenderjahres verlautbarten 
Verbraucherpreisindex 1996 oder des an seine Stelle tretenden Indexes gegenüber 
dem für den Monat Jänner 2002 verlautbarten Verbraucherpreisindex 1996 den 
Betrag von 300 € übersteigt oder unterschreitet. Der neue Abfindungsgrenzbetrag 
gilt ab 1. Jänner des auf die Anpassung folgenden Kalenderjahres. Die 
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat den neuen Abfindungsgrenzbetrag 
sowie den Zeitpunkt, ab dem dieser wirksam wird, im Internet kundzumachen. 

(3) – (8) … (3) – (8) … 
 § 23. (1) … 
 1. – 3. … 
 3a. … 
 a) – b) … 

 § 23. (1) … 
 1. – 3. … 
 3a. … 
 a) – b) … 

 c) investment grade corporate bonds,  c) corporate bonds, deren Bonität unter Beachtung der Anforderungen 
des § 25 Abs. 11 im Hinblick auf die Bezugnahme auf externe Ratings 
mit investment grade vergleichbar ist, 

mit einer festen Laufzeit, wenn sie auf Grund einer gesonderten 
Widmung dazu bestimmt sind bis zur Endfälligkeit gehalten zu werden, 
mit ihren fortgeführten Anschaffungskosten oder ihrem fortgeführten 
Tageswert zum Zeitpunkt der Widmung unter Verwendung der 
Effektivzinsmethode zu bewerten, wenn dies im Geschäftsplan für 
zulässig erklärt wurde. Für die direkt oder indirekt über Spezialfonds 
gewidmeten Wertpapiere ist anhand eines vorsichtigen Liquiditätsplans 
die Fähigkeit als Daueranlage darzulegen; es dürfen aber höchstens 

mit einer festen Laufzeit, wenn sie auf Grund einer gesonderten 
Widmung dazu bestimmt sind bis zur Endfälligkeit gehalten zu werden, 
mit ihren fortgeführten Anschaffungskosten oder ihrem fortgeführten 
Tageswert zum Zeitpunkt der Widmung unter Verwendung der 
Effektivzinsmethode zu bewerten, wenn dies im Geschäftsplan für 
zulässig erklärt wurde. Für die direkt oder indirekt über Spezialfonds 
gewidmeten Wertpapiere ist anhand eines vorsichtigen Liquiditätsplans 
die Fähigkeit als Daueranlage darzulegen; es dürfen aber höchstens 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
25 vH gemäß lit. c und insgesamt höchstens 60 vH des einer 
Veranlagungs- und Risikogemeinschaft zugeordneten Vermögens 
gewidmet werden. Der FMA ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die 
Fondsbestimmungen von Spezialfonds Regelungen über die gesonderte 
Widmung von bestimmten Schuldverschreibungen und über den 
laufenden Ausweis eines weiteren Rechenwertes unter Berücksichtigung 
der besonderen Bewertung enthalten. Über ein von der Pensionskasse als 
Daueranlage gewidmetes Wertpapier darf vor Endfälligkeit nur bei 
Vorliegen besonderer Umstände und mit Bewilligung der FMA verfügt 
werden. Verliert ein als Daueranlage gewidmetes Wertpapier den Status 
investment grade, so ist seine Widmung als Daueranlage aufzuheben und 
gemäß Z 3 zu bewerten; dies bedarf keiner Bewilligung der FMA. Eine 
Veräußerung von über Spezialfonds gesondert gewidmeten 
Schuldverschreibungen ist nur bei Vorliegen besonderer Umstände und 
mit Bewilligung der FMA zulässig. Die FMA hat in der Verordnung 
gemäß § 36 Abs. 2 den Ausweis der durch die HTM-Bewertung 
entstehenden stillen Lasten und stillen Reserven vorzuschreiben; 

25 vH gemäß lit. c und insgesamt höchstens 60 vH des einer 
Veranlagungs- und Risikogemeinschaft zugeordneten Vermögens 
gewidmet werden. Der FMA ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die 
Fondsbestimmungen von Spezialfonds Regelungen über die gesonderte 
Widmung von bestimmten Schuldverschreibungen und über den 
laufenden Ausweis eines weiteren Rechenwertes unter Berücksichtigung 
der besonderen Bewertung enthalten. Über ein von der Pensionskasse als 
Daueranlage gewidmetes Wertpapier darf vor Endfälligkeit nur bei 
Vorliegen besonderer Umstände und mit Bewilligung der FMA verfügt 
werden. Im Nachweis gemäß § 25 Abs. 9 sind unter Beachtung der 
Anforderungen des § 25 Abs. 11 im Hinblick auf die Bezugnahme auf 
externe Ratings Kriterien festzulegen, nach denen bei einem Wertpapier 
die Widmung als Daueranlage aufzuheben und dieses gemäß Z 3 zu 
bewerten ist; eine nach diesen Kriterien durchgeführte Entwidmung 
bedarf keiner Zustimmung der FMA, ist dieser aber unverzüglich 
anzuzeigen. Eine Veräußerung von über Spezialfonds gesondert 
gewidmeten Schuldverschreibungen ist nur bei Vorliegen besonderer 
Umstände und mit Bewilligung der FMA zulässig. Die FMA hat in der 
Verordnung gemäß § 36 Abs. 2 den Ausweis der durch die HTM-
Bewertung entstehenden stillen Lasten und stillen Reserven 
vorzuschreiben;“ 

 4. – 4a. …  4. – 4a. … 
  4b. Anteile an einem Alternative Investmentfonds (AIF) sind mit dem 

Nettoinventarwert gemäß § 17 Alternative Investmentfonds Manager-
Gesetz – AIFMG, BGBl. I Nr. 135/2013, anzusetzen; 

 5. – 6. … 
(2) … 

 5. – 6. … 
(2) … 

§ 25. (1) – (2) … § 25. (1) – (2) … 
(3) … 

 1. … 
(3) … 

 1. … 
 2. Abweichend von Z 1 sind Veranlagungen gemäß Abs. 2 Z 4 und 6 mit 

Ausnahme von investment grade corporate bonds in einer Veranlagungs- 
und Risikogemeinschaft, in der Pensionskassenzusagen mit 
Mindestertragsgarantie und ohne Übernahme der Verpflichtung gemäß 
§ 2 Abs. 2 und 3 durch den Arbeitgeber verwaltet werden, mit höchstens 

 2. Abweichend von Z 1 sind Veranlagungen gemäß Abs. 2 Z 4 und 6 mit 
Ausnahme von corporate bonds, deren Bonität unter Beachtung der 
Anforderungen des § 25 Abs. 11 im Hinblick auf die Bezugnahme auf 
externe Ratings mit investment grade vergleichbar ist, in einer 
Veranlagungs- und Risikogemeinschaft, in der Pensionskassenzusagen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
50 vH des der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft zugeordneten 
Vermögens begrenzt. 

mit Mindestertragsgarantie und ohne Übernahme der Verpflichtung 
gemäß § 2 Abs. 2 und 3 durch den Arbeitgeber verwaltet werden, mit 
höchstens 50 vH des der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft 
zugeordneten Vermögens begrenzt. 

(4) – (7) … (4) – (7) … 
(8) Veranlagungen in Anteilscheine von Investmentfonds und 

Immobilienfonds sind entsprechend der tatsächlichen Gestionierung auf die 
Veranlagungskategorien gemäß Abs. 2 Z 1 bis 6 aufzuteilen. Abweichend von 
§ 14 Abs. 1 sind § 80 Abs. 1 InvFG 2011 und § 4 Abs. 3 ImmoInvFG anwendbar. 
Für Vermögenswerte eines OGAW (§ 2 InvFG 2011), kann eine Durchrechnung 
in Bezug auf Abs. 7 unterbleiben, wenn 

(8) Veranlagungen in Anteilscheine von Investmentfonds, Immobilienfonds 
und AIF sind entsprechend der tatsächlichen Gestionierung auf die 
Veranlagungskategorien gemäß Abs. 2 Z 1 bis 6 aufzuteilen. Abweichend von 
§ 14 Abs. 1 sind § 80 Abs. 1 InvFG 2011 und § 4 Abs. 3 ImmoInvFG anwendbar. 
Für Vermögenswerte eines OGAW (§ 2 InvFG 2011), kann eine Durchrechnung 
in Bezug auf Abs. 7 unterbleiben, wenn 

 1. – 2. … 
(9) – (10) … 

 1. – 2. … 
(9) – (10) … 

 (11) Unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs und der Komplexität der 
Tätigkeit der Pensionskassen überwacht die FMA die Angemessenheit der 
Verfahren der Pensionskassen für die Bonitätsbewertung, bewertet die 
Verwendung von Bezugnahmen auf Ratings, die von Ratingagenturen im Sinne 
von Art. 3 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 über 
Ratingagenturen, ABl. Nr. L 302 vom 17.11.2009 S. 1, abgegeben worden sind, 
in der Anlagepolitik der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft und regt, falls 
angezeigt, die Milderung der Auswirkungen solcher Bezugnahmen an, um dem 
ausschließlichen und automatischen Rückgriff auf derartige Ratings 
entgegenzuwirken. 

§ 26. (1) Mit der Verwahrung der zu einer Veranlagungs- und 
Risikogemeinschaft gehörigen Wertpapiere und Anteilscheine von 
Kapitalanlagefonds hat die Pensionskasse eine oder mehrere Depotbanken zu 
beauftragen. Als Depotbank kann nur ein Kreditinstitut, das gemäß der Richtlinie 
2004/39/EG oder 2006/48/EG zur Ausübung dieser Tätigkeit ordnungsgemäß 
zugelassen oder als Verwahrstelle im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG anerkannt 
ist, beauftragt werden. Die Pensionskasse hat der FMA zusammen mit der 
Anzeige der Beauftragung eine Erklärung des Kreditinstituts oder der 
Verwahrstelle vorzulegen, in der die Rechte und Pflichten des Abs. 2 zur 
Kenntnis genommen werden und auf jedes Aufrechnungs- und 
Zurückbehaltungsrecht verzichtet wird. 

§ 26. (1) Mit der Verwahrung der zu einer Veranlagungs- und 
Risikogemeinschaft gehörigen Wertpapiere und Anteilscheine von 
Kapitalanlagefonds hat die Pensionskasse eine oder mehrere Depotbanken zu 
beauftragen. Als Depotbank kann nur ein Kreditinstitut, das gemäß der Richtlinie 
2004/39/EG oder 2013/36/EU zur Ausübung dieser Tätigkeit ordnungsgemäß 
zugelassen oder als Verwahrstelle im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG anerkannt 
ist, beauftragt werden. Die Pensionskasse hat der FMA zusammen mit der 
Anzeige der Beauftragung eine Erklärung des Kreditinstituts oder der 
Verwahrstelle vorzulegen, in der die Rechte und Pflichten des Abs. 2 zur 
Kenntnis genommen werden und auf jedes Aufrechnungs- und 
Zurückbehaltungsrecht verzichtet wird. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(1a) – (3) … (1a) – (3) … 
§ 46a. (1) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Pensionskasse 

 1. – 5. … 
§ 46a. (1) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Pensionskasse 

 1. – 5. … 
  5a. die Anzeige der Entwidmung eines Wertpapiers gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a 

unterlässt; 
 6. – 16. … 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und 
ist von der FMA hinsichtlich der Z 1 bis 13 mit Geldstrafe bis zu 6 000 Euro, 
hinsichtlich der Z 14 bis 15 mit Geldstrafe bis zu 30 000 Euro und hinsichtlich 
der Z 16 mit Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

 6. – 16. … 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und 
ist von der FMA hinsichtlich der Z 1 bis 13 mit Geldstrafe bis zu 6 000 Euro, 
hinsichtlich der Z 14 bis 15 mit Geldstrafe bis zu 30 000 Euro und hinsichtlich 
der Z 16 mit Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

§ 51. (1) – (38) … § 51. (1) – (38) … 
 (39) § 23 Abs. 1 Z 3a, § 25 Abs. 3 Z 2 und Abs. 11 und § 46a Abs. 1 Z 5a in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2014 treten mit 21. Dezember 
2014 in Kraft. 

Artikel 3 
Änderung des Investmentfondsgesetzes 2011 

§ 5. (1) … 
 (2) … 
 1. – 3. … 
 4. … 
 a) … 

§ 5. (1) … 
 (2) … 
 1. – 3. … 
 4. … 
 a) … 

 b) Verwahrung und technische Verwaltung in Bezug auf die Anteile von 
OGAW. 

 b) Verwahrung und technische Verwaltung in Bezug auf die Anteile von 
OGA. 

(3) – (5) … (3) – (5) … 
§ 6. (1) … 
(2) … 

 1. – 4. … 

§ 6. (1) … 
(2) … 

 1. – 4. … 
 5. das Anfangskapital 2,5 Millionen Euro beträgt und den Geschäftsleitern 

unbeschränkt und ohne Belastung im Inland zur freien Verfügung steht; 
 5. das Anfangskapital 2,5 Millionen Euro beträgt und den Geschäftsleitern 

unbeschränkt und ohne Belastung im Inland zur freien Verfügung steht; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
wenn der Wert des Fondsvermögens der Verwaltungsgesellschaft 250 
Millionen Euro überschreitet, muss diese über zusätzliches hartes 
Kernkapital (Teil 2 Titel II Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013) 
verfügen. Diese zusätzlichen Eigenmittel müssen wenigstens 0,02 vH des 
Betrags, um den der Wert der Portfolios der Verwaltungsgesellschaft 250 
Millionen Euro übersteigt, betragen. Soweit die auf diese Weise 
errechneten zusätzlichen Eigenmittel einen Betrag von 2.375.000 Euro 
nicht übersteigen, muss jedoch kein zusätzliches Kapital zugeführt 
werden. Maximal müssen 7,5 Millionen Euro an zusätzlichen 
Eigenmitteln gehalten werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung gelten 
als Portfolios von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete OGAW und 
AIF im Sinne von § 5 Abs. 2 Z 2 einschließlich Investmentfonds, mit 
deren Verwaltung sie Dritte beauftragt hat, nicht jedoch 
Investmentfonds, die sie selbst im Auftrag Dritter verwaltet; die §§ 57 
Abs. 5, 39a und 103 Z 9 lit. b BWG sowie Teil 3, 5 und 8 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sind auf Kreditinstitute mit einer 
Konzession gemäß § 1 Abs. 1 Z 13 BWG nicht anwendbar; 

wenn der Wert des Fondsvermögens der Verwaltungsgesellschaft 250 
Millionen Euro überschreitet, muss diese über zusätzliches hartes 
Kernkapital (Teil 2 Titel I Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013) 
verfügen. Diese zusätzlichen Eigenmittel müssen wenigstens 0,02 vH des 
Betrags, um den der Wert der Portfolios der Verwaltungsgesellschaft 250 
Millionen Euro übersteigt, betragen. Soweit die auf diese Weise 
errechneten zusätzlichen Eigenmittel einen Betrag von 2.375.000 Euro 
nicht übersteigen, muss jedoch kein zusätzliches Kapital zugeführt 
werden. Maximal müssen 7,5 Millionen Euro an zusätzlichen 
Eigenmitteln gehalten werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung gelten 
als Portfolios von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete OGAW und 
AIF im Sinne von § 5 Abs. 2 Z 2 einschließlich Investmentfonds, mit 
deren Verwaltung sie Dritte beauftragt hat, nicht jedoch 
Investmentfonds, die sie selbst im Auftrag Dritter verwaltet; die §§ 57 
Abs. 5, 39a und 103 Z 9 lit. b BWG sowie Teil 3, 5 und 8 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sind auf Kreditinstitute mit einer 
Konzession gemäß § 1 Abs. 1 Z 13 BWG nicht anwendbar; 

 6. – 11. … 
 12. … 

 6. – 11. … 
 12. … 

 a) das Anfangskapital mindestens in der Höhe des gemäß § 9 Abs. 2 
WAG 2007 zu ermittelnden Betrages den Geschäftsleitern 
unbeschränkt und zur freien Verfügung im Inland zur Verfügung 
steht; 

 a) das Anfangskapital mindestens in der Höhe des gemäß § 9 Abs. 5 Z 1 
WAG 2007 zu ermittelnden Betrages den Geschäftsleitern 
unbeschränkt und zur freien Verfügung im Inland zur Verfügung 
steht; 

 b) – c) … 
 13. … 

(3) – (4) … 

 b) – c) … 
 13. … 

(3) – (4) … 
§ 85. (1) Die Verwaltungsgesellschaft hat in Bezug auf den OGAW ein 

Risikomanagementverfahren zu verwenden, das es ihr ermöglicht, das mit den 
Anlagepositionen verbundene Risiko sowie ihren jeweiligen Anteil am 
Gesamtrisikoprofil des Vermögens des OGAW jederzeit zu überwachen und zu 
messen. Sie hat Informationsasymmetrien zwischen der Verwaltungsgesellschaft 
und dem Kontrahenten, die dadurch entstehen, dass der Kontrahent auf nicht 
öffentliche Informationen über die Unternehmen, auf die Kreditderivate Bezug 
nehmen, zugreifen kann, durch die internen Kontrollmechanismen in 
angemessener Weise gemäß diesem Abschnitt zu erfassen. 

§ 85. (1) Die Verwaltungsgesellschaft hat in Bezug auf den OGAW ein 
Risikomanagementverfahren zu verwenden, das es ihr ermöglicht, das mit den 
Anlagepositionen verbundene Risiko sowie ihren jeweiligen Anteil am 
Gesamtrisikoprofil des Vermögens des OGAW jederzeit zu überwachen und zu 
messen. Insbesondere stützen sie sich bei der Bewertung der Bonität der 
Vermögenswerte des OGAW nicht ausschließlich und automatisch auf Ratings, 
die von Ratingagenturen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EG) 
Nr. 1060/2009 über Ratingagenturen, ABl. Nr. L 302 vom 17.11.2009 S. 1, 
abgegeben worden sind. Sie hat Informationsasymmetrien zwischen der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verwaltungsgesellschaft und dem Kontrahenten, die dadurch entstehen, dass der 
Kontrahent auf nicht öffentliche Informationen über die Unternehmen, auf die 
Kreditderivate Bezug nehmen, zugreifen kann, durch die internen 
Kontrollmechanismen in angemessener Weise gemäß diesem Abschnitt zu 
erfassen. 

(2) … (2) … 
 (3) Unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs und der Komplexität der 

Tätigkeit der OGAW überwacht die FMA die Angemessenheit der Verfahren der 
Verwaltungs- und Investmentgesellschaft für die Bonitätsbewertung, bewertet die 
Verwendung von Bezugnahmen auf die in Abs. 1 genannten Ratings in der 
Anlagepolitik der OGAW und regt, falls angezeigt, die Milderung der 
Auswirkungen solcher Bezugnahmen an, um dem ausschließlichen und 
automatischen Rückgriff auf derartige Ratings entgegenzuwirken. 

§ 140. (1) – (2) … § 140. (1) – (2) … 
(3) Für die Bearbeitung der Anzeige gemäß Abs. 1 ist an die FMA eine 

Gebühr von 1 100 Euro zu entrichten. Diese Gebühr erhöht sich bei Fonds, die 
mehrere Teilfonds enthalten (Umbrella-Fonds), ab dem zweiten Teilfonds für 
jeden Fonds um 220 Euro. Für die Überwachung der Einhaltung der nach diesem 
Abschnitt bestehenden Pflichten ist weiters zu Beginn eines jeden Kalenderjahres, 
spätestens bis zum 15. Jänner dieses Jahres eine jährliche Gebühr von 600 Euro 
an die FMA zu entrichten; diese Gebühr erhöht sich bei Fonds, die mehrere 
Teilfonds enthalten (Umbrella-Fonds), ab dem zweiten Teilfonds für jeden 
Teilfonds um 200 Euro. Gebührenbeiträge, die nicht spätestens am Fälligkeitstag 
entrichtet wurden, sind vollstreckbar. Die FMA hat einen als Exekutionstitel 
geltenden Rückstandsausweis auszufertigen. Dieser hat Namen und Anschrift des 
Gebührenpflichtigen, den Betrag der Schuld und den Vermerk zu enthalten, dass 
die Schuld vollstreckbar geworden ist. Die nicht fristgerechte Entrichtung der 
Gebühr ist ein Vertriebsuntersagungsgrund gemäß § 162 Abs. 2. 

(3) Für die Bearbeitung der Anzeige gemäß Abs. 1 ist an die FMA eine 
Gebühr von 1 100 Euro zu entrichten. Diese Gebühr erhöht sich bei Fonds, die 
mehrere Teilfonds enthalten (Umbrella-Fonds), ab dem zweiten Teilfonds für 
jeden Fonds um 220 Euro. Für die Überwachung der Einhaltung der nach diesem 
Abschnitt bestehenden Pflichten ist weiters zu Beginn eines jeden Kalenderjahres, 
spätestens bis zum 15. Jänner dieses Jahres für jeden zum Stichtag 1. Jänner 
dieses Jahres zugelassenen Fonds eine jährliche Gebühr von 600 Euro an die 
FMA zu entrichten; diese Gebühr erhöht sich bei Fonds, die mehrere Teilfonds 
enthalten (Umbrella-Fonds), ab dem zweiten Teilfonds für jeden Teilfonds um 
200 Euro. Gebührenbeiträge, die nicht spätestens am Fälligkeitstag entrichtet 
wurden, sind vollstreckbar. Die FMA hat einen als Exekutionstitel geltenden 
Rückstandsausweis auszufertigen. Dieser hat Namen und Anschrift des 
Gebührenpflichtigen, den Betrag der Schuld und den Vermerk zu enthalten, dass 
die Schuld vollstreckbar geworden ist. Die nicht fristgerechte Entrichtung der 
Gebühr ist ein Vertriebsuntersagungsgrund gemäß § 162 Abs. 2. 

§ 186. (1) … § 186. (1) … 
 (2) … 
 1. – 3. … 

 (2) … 
 1. – 3. … 

 4. Wurde Kapitalertragsteuer abgezogen, ist der Nachweis gemäß Z 3 
gegenüber dem Abzugsverpflichteten zu erbringen. Dieser hat, wenn 

 4. Wurde Kapitalertragsteuer abgezogen, ist der Nachweis gemäß Z 3 
gegenüber dem Abzugsverpflichteten zu erbringen. Dieser hat, wenn 

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 

 

 
176 der B

eilagen X
X

V
. G

P - R
egierungsvorlage - Textgegenüberstellung 

7 von 28 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
noch keine Realisierung im Sinne des Abs. 3 erfolgt ist, die 
Kapitalertragsteuer zu erstatten oder nachzubelasten und die 
Anschaffungskosten gemäß Abs. 3 zu korrigieren. 

noch keine Realisierung im Sinne des Abs. 3 erfolgt ist, die 
Kapitalertragsteuer zu erstatten oder nachzubelasten und die 
Anschaffungskosten gemäß Abs. 3 zu korrigieren. Wurde bereits eine 
Bescheinigung gemäß § 96 Abs. 4 Z 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 ausgestellt, darf eine Erstattung der 
Kapitalertragsteuer und entsprechende Korrektur der 
Anschaffungskosten nur erfolgen, wenn der Anteilsinhaber den 
Abzugsverpflichteten beauftragt, dem zuständigen Finanzamt eine 
berichtigte Bescheinigung zu übermitteln. 

(3) – (7) … (3) – (7) … 
§ 188. (1) … 

 1. … 
§ 188. (1) … 

 1. … 
 2. AIF im Sinne des AIFMG, deren Herkunftsmitgliedstaat nicht Österreich 

ist, ausgenommen AIF in Immobilien im Sinne des AIFMG; 
 2. AIF im Sinne des AIFMG, deren Herkunftsstaat nicht Österreich ist, 

ausgenommen AIF in Immobilien im Sinne des AIFMG; 
 3. … 

(2) … 
 3. … 

(2) … 
§ 196. (1) … 
(2) … 

§ 196. (1) … 
(2) … 

 1. Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (Neufassung) 
(ABl. Nr. L 302 vom 17.11.2009, S. 32) in der Fassung der Richtlinie 
2010/78/EU zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG, 2002/87/EG, 
2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 
2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG und 2009/65/EG im Hinblick auf 
die Befugnisse der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde), der Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die 
betriebliche Altersversorgung) und der Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) – ABl. Nr. L 331 
vom 15.12.2010, S. 120), wobei Verweise in Gesetzen oder 
Verordnungen auf die Richtlinie 85/611/EWG als Verweise auf die 
Richtlinie 2009/65/EG gelten; 

 1. Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (Neufassung) 
(ABl. Nr. L 302 vom 17.11.2009, S. 32) in der Fassung der Richtlinie 
2013/14/EU zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG, 2009/65/EG und 
2011/61/EU im Hinblick auf übermäßigen Rückgriff auf Ratings, ABl. 
Nr. L 145 vom 31.05.2013 S. 1, wobei Verweise in Gesetzen oder 
Verordnungen auf die Richtlinie 85/611/EWG als Verweise auf die 
Richtlinie 2009/65/EG gelten; 

 2. – 17. …  2. – 17. … 
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(3) – (4) … (3) – (4) … 
§ 200. (1) – (7) … § 200. (1) – (7) … 
(8) §§ 186 und 188 in der Fassung BGBl. I Nr. 135/2013 gelten erstmals für 

Geschäftsjahre von Kapitalanlagefonds, die nach dem 21. Juli 2013 beginnen. 
§ 186 Abs. 1 zweiter und dritter Satz in der Fassung BGBl. I Nr. 135/2013 dürfen 
bereits in Geschäftsjahren angewendet werden, die nach dem 31. Dezember 2012 
beginnen. 

(8) §§ 186 und 188 in der Fassung BGBl. I Nr. 135/2013 gelten erstmals für 
Geschäftsjahre von Kapitalanlagefonds, die nach dem 21. Juli 2013 beginnen. 
§ 186 Abs. 1 zweiter und dritter Satz in der Fassung BGBl. I Nr. 135/2013 dürfen 
bereits in Geschäftsjahren angewendet werden, die nach dem 31. Dezember 2012 
beginnen. AIF des geschlossenen Typs, die nach dem 22. Juli 2013 keine 
zusätzlichen Anlagen tätigen (§ 67 Abs. 5 AIFMG) und keine neuen Anteile 
begeben, stellen für Zwecke der §§ 186 Abs. 1 Z 2 und 188 Abs. 1 Z 2 keine AIF 
dar. Dies gilt nur, wenn nicht bereits im letzten Geschäftsjahr, das vor dem 
22. Juli 2013 endet, § 186 oder § 188 in der Fassung vor dem 
BGBl. I Nr. 135/2013 auf den Organismus anzuwenden war. 
§ 124b Z 185 lit. c des Einkommensteuergesetzes 1988 und § 6b des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 gehen der Anwendung der §§ 186 und 188 vor. 

(9) … (9) … 
 (10) § 85 Abs. 1 und 3 und § 196 Abs. 2 Z 1 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2014 treten mit 21. Dezember 2014 in Kraft. 
 (11) § 186 Abs. 2 Z 4 in der Fassung des BGBl. I Nr. XXX/2014 tritt mit 

1. Jänner 2015 in Kraft. 

Artikel 4 

Änderung des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetzes 
§ 2. (1) … 

 1. – 6. … 
 7. … 

§ 2. (1) … 
 1. – 6. … 
 7. … 

 a) die zuständigen Behörden im Sinne des Art. 4 Nr. 4 der Richtlinie 
2006/48/EG, wenn die Verwahrstelle ein nach jener Richtlinie 
zugelassenes Kreditinstitut ist; 

 a) die zuständigen Behörden im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 40 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013, wenn die Verwahrstelle ein nach 
jener Richtlinie zugelassenes Kreditinstitut ist; 

 b) – e) … 
 8. – 18. ... 

 b) – e) … 
 8. – 18. ... 

 19. „Anfangskapital“ bezeichnet Mittel im Sinne von Art. 57 Abs. 1 lit. a 
und b der Richtlinie 2006/48/EG. 

 19. „Anfangskapital“ bezeichnet Mittel im Sinne von Art. 12 der Richtlinie 
2013/36/EU. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 20. – 29. …  20. – 29. … 
 30. „Eigenmittel“ sind Eigenmittel gemäß Art. 56 bis 67 der Richtlinie 

2006/48/EG. 
 30. „Eigenmittel“ sind Eigenmittel gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 118 Art. 72 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 
 31. – 41. …  31. – 41. … 

  42. „Qualifizierter Privatkunde“ ist ein Anleger, 

  a) der in einem vom Vertrag über die Investitionsverpflichtung 
getrennten Dokument bestätigt, dass er sich der Risiken im 
Zusammenhang mit der beabsichtigten Investition bewusst ist und 
über unbelastete Bankguthaben und Finanzinstrumente gemäß § 1 Z 6 
WAG 2007 im Wert von mehr als 500 000 Euro verfügt; 

  b) bei dem die AIF-Verwaltungsgesellschaft oder sofern der Vertrieb 
nicht direkt erfolgt, die den Vertrieb durchführende natürliche oder 
juristische Person seinen Sachverstand, Erfahrungen und Kenntnisse 
bewertet hat und der bestätigen kann, dass er seit mehr als vier Jahren 
Veranlagungen in Finanzinstrumente gemäß § 1 Z 4 lit. a WAG 2007 
vorgenommen hat; 

  c) bei dem die AIF-Verwaltungsgesellschaft oder sofern der Vertrieb 
nicht direkt erfolgt, die den Vertrieb durchführende natürliche oder 
juristische Person davon hinreichend überzeugt ist, dass der Anleger 
in der Lage ist, seine Anlageentscheidungen selbst zu treffen und die 
mit der Investition einhergehenden Risiken zu verstehen und dass eine 
solche Verpflichtung für den Anleger angemessen ist; 

  d) der sich verpflichtet, mindestens 100 000 Euro in einen AIF zu 
investieren; 

  e) der die Investition zum Zwecke der Diversifizierung und 
Risikostreuung seiner bestehenden Vermögensveranlagung 
vornehmen wird und der AIF-Verwaltungsgesellschaft oder sofern der 
Vertrieb nicht direkt erfolgt, der den Vertrieb durchführende 
natürliche oder juristische Person nachweist, dass zum Zeitpunkt der 
Investition in einen AIF diese nicht mehr als 20 vH seines aus 
Finanzinstrumenten gemäß § 1 Z 6 WAG 2007 bestehenden 
Vermögens beträgt. 

(2) – (4) … (2) – (4) … 
§ 4. (1) – (5) … § 4. (1) – (5) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(6) Für die Erteilung und Rücknahme einer Konzession gemäß Abs. 4 gelten 

§ 3 Abs. 5 Z 4 und Abs. 6, 8 und 9, §§ 5, 9 und 75 bis 78 WAG 2007 sinngemäß. 
AIFM, die auch zur Erbringung von Dienstleistungen gemäß Abs. 4 berechtigt 
sind, haben weiters hinsichtlich dieser Tätigkeiten die Bestimmungen gemäß 
§§ 16 bis 26 und 29 bis 51, 52 Abs. 2 bis 4, 54 Abs. 1 und 94 bis 96 WAG 2007 
einzuhalten. Eine OGAW Verwaltungsgesellschaft, deren Konzession sich auch 
auf Abs. 4 erstreckt, unterliegt in Bezug auf jene Dienstleistungen den 
Vorschriften gemäß § 93 Abs. 2a BWG. 

(6) Für die Erteilung und Rücknahme einer Konzession gemäß Abs. 4 gelten 
§ 3 Abs. 5 Z 3 und 4, Abs. 8 und 9, §§ 5, 9 und 75 bis 78 WAG 2007 sinngemäß. 
AIFM, die auch zur Erbringung von Dienstleistungen gemäß Abs. 4 berechtigt 
sind, haben weiters hinsichtlich dieser Tätigkeiten die Bestimmungen gemäß 
§§ 16 bis 26 und 29 bis 51, 52 Abs. 2 bis 4, 54 Abs. 1 und 94 bis 96 WAG 2007 
einzuhalten. Eine OGAW Verwaltungsgesellschaft, deren Konzession sich auch 
auf Abs. 4 erstreckt, unterliegt in Bezug auf jene Dienstleistungen den 
Vorschriften gemäß § 93 Abs. 2a BWG. 

(7) – (8) … (7) – (8) … 
§ 7. (1) – (4) … § 7. (1) – (4) … 
(5) Ungeachtet des Abs. 3 haben AIFM stets über Eigenmittel in Höhe von 

mindestens dem in § 9 Abs. 2 WAG 2007 genannten Betrag zu verfügen. 
(5) Ungeachtet des Abs. 3 haben AIFM stets über Eigenmittel in Höhe von 

mindestens dem in § 9 Abs. 5 Z 1 WAG 2007 genannten Betrag zu verfügen. 
(6) – (8) … (6) – (8) … 
§ 13. (1) … § 13. (1) … 
(2) Damit alle Risiken, die für die einzelnen AIF-Anlagestrategien 

wesentlich sind und denen jeder AIF unterliegt oder unterliegen kann, 
hinreichend festgestellt, bewertet, gesteuert und überwacht werden, hat der AIFM 
angemessene Risikomanagement-Systeme einzusetzen. Der AIFM hat die 
Risikomanagement-Systeme in angemessenen zeitlichen Abständen zu 
überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich, und sie erforderlichenfalls 
anzupassen. 

(2) Damit alle Risiken, die für die einzelnen AIF-Anlagestrategien 
wesentlich sind und denen jeder AIF unterliegt oder unterliegen kann, 
hinreichend festgestellt, bewertet, gesteuert und überwacht werden, hat der AIFM 
angemessene Risikomanagement-Systeme einzusetzen. Insbesondere stützen 
AIFM sich bei der Bewertung der Bonität der Vermögenswerte des AIF nicht 
ausschließlich und automatisch auf Ratings, die von Ratingagenturen im Sinne 
von Art. 3 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 über 
Ratingagenturen, ABl. Nr. L 302 vom 17.11.2009 S. 1, abgegeben worden sind. 
Der AIFM hat die Risikomanagement-Systeme in angemessenen zeitlichen 
Abständen zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich, und sie 
erforderlichenfalls anzupassen. 

(3) … (3) … 
 (3a) Unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs und der Komplexität der 

Tätigkeit der AIF überwacht die FMA die Angemessenheit der Verfahren der 
AIFM für die Bonitätsbewertung, bewertet die Verwendung von Bezugnahmen 
auf die in Abs. 2 genannten Ratings in der Anlagepolitik der AIF und regt, falls 
angezeigt, die Milderung der Auswirkungen solcher Bezugnahmen an, um dem 
ausschließlichen und automatischen Rückgriff auf derartige Ratings 
entgegenzuwirken. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(4) – (5) … (4) – (5) … 
§ 15. Um sektorübergreifende Kohärenz zu gewährleisten und Divergenzen 

zwischen den Interessen von Firmen, die Kredite in handelbare Wertpapiere 
umwandeln, und Originatoren im Sinne von Art. 4 Abs. 41 der Richtlinie 
2006/48/EG, und den Interessen von AIFM, die für Rechnung von AIF in diese 
Wertpapiere oder andere Finanzinstrumente investieren, zu beseitigen, hat der 
AIFM diesbezügliche delegierte Rechtsakte einzuhalten. 

§ 15. Um sektorübergreifende Kohärenz zu gewährleisten und Divergenzen 
zwischen den Interessen von Firmen, die Kredite in handelbare Wertpapiere 
umwandeln, und Originatoren im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Nr. 13 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013, und den Interessen von AIFM, die für Rechnung 
von AIF in diese Wertpapiere oder andere Finanzinstrumente investieren, zu 
beseitigen, hat der AIFM diesbezügliche delegierte Rechtsakte einzuhalten. 

§ 19. (1) – (2) … § 19. (1) – (2) … 
(3) … (3) … 

 1. ein Kreditinstitut mit Sitz in der Union, das gemäß der Richtlinie 
2006/48/EG zugelassen ist oder 

 1. ein Kreditinstitut mit Sitz in der Union, das gemäß der Richtlinie 
2013/36/EU zugelassen ist oder 

 2. eine Wertpapierfirma mit satzungsmäßigem Sitz in der Union, für die die 
Eigenkapitalanforderungen gemäß Art. 20 Abs. 1 der Richtlinie 
2006/49/EG gelten, einschließlich der Kapitalanforderungen für 
operationelle Risiken, und die gemäß der Richtlinie 2004/39/EG 
zugelassen ist, und die auch die Nebendienstleistungen wie Verwahrung 
und Verwaltung von Finanzinstrumenten für Rechnung von Kunden 
gemäß Anhang I Abschnitt B Nr. 1 der Richtlinie 2004/39/EG erbringt; 
solche Wertpapierfirmen müssen in jedem Fall über Eigenmittel 
verfügen, die den in Art. 9 der Richtlinie 2006/49/EG genannten Betrag 
des Anfangskapitals nicht unterschreiten; oder 

 2. eine Wertpapierfirma mit satzungsmäßigem Sitz in der Union, für die die 
Eigenkapitalanforderungen gemäß Art. 92 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 gelten, einschließlich der Kapitalanforderungen für 
operationelle Risiken, und die gemäß der Richtlinie 2004/39/EG 
zugelassen ist, und die auch die Nebendienstleistungen wie Verwahrung 
und Verwaltung von Finanzinstrumenten für Rechnung von Kunden 
gemäß Anhang I Abschnitt B Nr. 1 der Richtlinie 2004/39/EG erbringt; 
solche Wertpapierfirmen müssen in jedem Fall über Eigenmittel 
verfügen, die den in Art. 28 Abs. 2 der Richtlinie 2013/36/EU genannten 
Betrag des Anfangskapitals nicht unterschreiten; oder 

 3. … 
(4) – (6) … 

 3. … 
(4) – (6) … 

(7) Die Verwahrstelle hat sicherzustellen, dass die Cashflows der AIF 
ordnungsgemäß überwacht werden und hat insbesondere zu gewährleisten, dass 
sämtliche Zahlungen von Anlegern oder im Namen von Anlegern bei der 
Zeichnung von Anteilen eines AIF geleistet wurden und dass die gesamten 
Geldmittel des AIF auf einem Geldkonto verbucht wurden, das für Rechnung des 
AIF, im Namen des AIFM, der für Rechnung des AIF tätig ist, oder im Namen 
der Verwahrstelle, die für Rechnung des AIF tätig ist, bei einer Stelle gemäß 
Art. 18 Abs. 1 lit. a, b und c der Richtlinie 2006/73/EG oder bei einer Stelle der 
gleichen Art in dem entsprechenden Markt, in dem Geldkonten verlangt werden, 
eröffnet wurde, solange eine solche Stelle einer wirksamen aufsichtlichen 
Regulierung und Aufsicht unterliegt, die den Rechtsvorschriften der Union 

(7) Die Verwahrstelle hat sicherzustellen, dass die Cashflows der AIF 
ordnungsgemäß überwacht werden und hat insbesondere zu gewährleisten, dass 
sämtliche Zahlungen von Anlegern oder im Namen von Anlegern bei der 
Zeichnung von Anteilen eines AIF geleistet wurden und dass die gesamten 
Geldmittel des AIF auf einem Geldkonto verbucht wurden, das für Rechnung des 
AIF, im Namen des AIFM, der für Rechnung des AIF tätig ist, oder im Namen 
der Verwahrstelle, die für Rechnung des AIF tätig ist, bei einer Stelle gemäß 
Art. 18 Abs. 1 lit. a, b und c der Richtlinie 2006/73/EG oder bei einer Stelle der 
gleichen Art in dem entsprechenden Markt, in dem Geldkonten verlangt werden, 
eröffnet wurde, solange eine solche Stelle einer wirksamen aufsichtlichen 
Regulierung und Aufsicht unterliegt, die den Rechtsvorschriften der Union 

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 

 

12 von 28 
176 der B

eilagen X
X

V
. G

P - R
egierungsvorlage - Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
entsprechen und wirksam durchgesetzt werden, und mit den Grundsätzen nach 
Art. 16 der Richtlinie 2006/73/EG übereinstimmt. Falls Geldkonten im Namen 
der Verwahrstelle, die für Rechnung des AIF handelt, eröffnet werden, werden 
keine Geldmittel der in diesem Abs. genannten Stelle und keine Geldmittel der 
Verwahrstelle selbst auf solchen Konten verbucht. 

entsprechen und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Art. 16 der 
Richtlinie 2006/73/EG wirksam durchgesetzt werden. Falls Geldkonten im 
Namen der Verwahrstelle, die für Rechnung des AIF handelt, eröffnet werden, 
werden keine Geldmittel der in diesem Abs. genannten Stelle und keine 
Geldmittel der Verwahrstelle selbst auf solchen Konten verbucht. 

(8) – (18) … (8) – (18) … 
(19) Der gemäß Abs. 18 bestellte Treuhänder hat in Bezug auf seine 

berufliche oder geschäftliche Tätigkeit einer gesetzlich anerkannten 
obligatorischen Registrierung zu unterliegen oder Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften oder berufsständischen Regeln zu unterliegen, die 
ausreichend finanzielle und berufliche Garantien bieten können, um es ihm zu 
ermöglichen, die relevanten Aufgaben einer Verwahrstelle wirksam auszuführen 
und die mir dieser Funktion einhergehenden Verpflichtungen zu erfüllen. Die 
ausreichende finanzielle und berufliche Garantie ist laufend zu gewährleisten. Der 
Treuhänder hat Änderungen hinsichtlich seiner finanziellen oder beruflichen 
Garantien der FMA unverzüglich anzuzeigen. Sofern der Treuhänder zum 
Zwecke der finanziellen Garantie eine Versicherung abschließt, so ist das 
Versicherungsunternehmen im Versicherungsvertrag verpflichtet, der FMA den 
Beginn und die Beendigung oder Kündigung des Versicherungsvertrags sowie 
Umstände, die den vorgeschriebenen Versicherungsschutz beeinträchtigen, 
unverzüglich anzuzeigen. 

(19) Der gemäß Abs. 18 bestellte Treuhänder hat in Bezug auf seine 
berufliche oder geschäftliche Tätigkeit einer gesetzlich anerkannten 
obligatorischen Registrierung zu unterliegen oder Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften oder berufsständischen Regeln zu unterliegen, die 
ausreichend finanzielle und berufliche Garantien bieten können, um es ihm zu 
ermöglichen, die relevanten Aufgaben einer Verwahrstelle wirksam auszuführen 
und die mit dieser Funktion einhergehenden Verpflichtungen zu erfüllen. Die 
ausreichende finanzielle und berufliche Garantie ist laufend zu gewährleisten. Der 
Treuhänder hat Änderungen hinsichtlich seiner finanziellen oder beruflichen 
Garantien der FMA unverzüglich anzuzeigen. Sofern der Treuhänder zum 
Zwecke der finanziellen Garantie eine Versicherung abschließt, so ist das 
Versicherungsunternehmen im Versicherungsvertrag verpflichtet, der FMA den 
Beginn und die Beendigung oder Kündigung des Versicherungsvertrags sowie 
Umstände, die den vorgeschriebenen Versicherungsschutz beeinträchtigen, 
unverzüglich anzuzeigen. 

(20) Der AIFM hat den Treuhänder gemäß Abs. 18 der FMA vor Bestellung 
bekanntzugeben. Hat die FMA gegen die Bestellung Bedenken, so kann sie 
verlangen, dass binnen einer angemessenen Frist ein anderer Treuhänder benannt 
wird. Unterlässt dies der AIFM oder hat die FMA auch gegen die Bestellung der 
neu vorgeschlagenen Treuhänders Bedenken, so hat der AIFM für den AIF eine 
Verwahrstelle gemäß Abs. 3 zu beauftragen. 

(20) Der AIFM hat den Treuhänder gemäß Abs. 18 der FMA vor Bestellung 
bekanntzugeben. Hat die FMA gegen die Bestellung Bedenken, so kann sie 
verlangen, dass binnen einer angemessenen Frist ein anderer Treuhänder benannt 
wird. Unterlässt dies der AIFM oder hat die FMA auch gegen die Bestellung des 
neu vorgeschlagenen Treuhänders Bedenken, so hat der AIFM für den AIF eine 
Verwahrstelle gemäß Abs. 3 zu beauftragen. 

 § 21. (1) … 
 1. – 4. … 

 § 21. (1) … 
 1. – 4. … 

 5. eine Beschreibung, in welcher Weise der AIFM den Anforderungen des 
§ 7 Abs. 7 gerecht wird; 

 5. eine Beschreibung, in welcher Weise der AIFM den Anforderungen des 
§ 7 Abs. 6 gerecht wird; 

 6. – 16. … 
(2) – (5) … 

 6. – 16. … 
(2) – (5) … 

§ 27. (1) … § 27. (1) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) Die zusätzlichen Informationen, die gemäß Abs. 1 in den Jahresbericht 

des Unternehmens oder des AIF aufgenommen werden müssen, müssen 
zumindest einen Bericht über die Lage am Ende des von dem Jahresbericht 
abgedeckten Zeitraums enthalten, in dem der Geschäftsverlauf der Gesellschaft so 
dargestellt wird, dass ein möglichst getreues Bild der Vermögens- Ertrags- und 
Finanzlage entsteht. Der Bericht soll außerdem Angaben zu Folgendem enthalten: 

(2) Die zusätzlichen Informationen, die gemäß Abs. 1 in den Jahresbericht 
des Unternehmens oder des AIF aufgenommen werden müssen, müssen 
zumindest einen Bericht über die Lage am Ende des von dem Jahresbericht 
abgedeckten Zeitraums enthalten, in dem der Geschäftsverlauf der Gesellschaft so 
dargestellt wird, dass ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Ertrags- und 
Finanzlage entsteht. Der Bericht soll außerdem Angaben zu Folgendem enthalten: 

 1. – 2. … 
(2) – (3) … 

 1. – 2. … 
(2) – (3) … 

§ 29. (1) Ein in Österreich konzessionierter AIFM kann Anteile von allen 
EU-AIF, die er verwaltet, an professionelle Anleger in Österreich als seinem 
Herkunftsmitgliedstaat vertreiben, sobald die in dieser Bestimmung festgelegten 
Bedingungen eingehalten sind. Handelt es sich bei dem EU-AIF um einen 
Feeder-AIF, so gilt das im ersten Satz diese Absatzes genannte Vertriebsrecht nur 
dann, wenn der Master-AIF ebenfalls ein EU-AIF ist, der von einem in einem 
Mitgliedstaat zugelassenen EU-AIFM verwaltet wird. 

§ 29. (1) Ein in Österreich konzessionierter AIFM kann Anteile von allen 
EU-AIF, die er verwaltet, an professionelle Anleger in Österreich als seinem 
Herkunftsmitgliedstaat vertreiben, sobald die in dieser Bestimmung festgelegten 
Bedingungen eingehalten sind. Handelt es sich bei dem EU-AIF um einen 
Feeder-AIF, so gilt das im ersten Satz dieses Absatzes genannte Vertriebsrecht 
nur dann, wenn der Master-AIF ebenfalls ein EU-AIF ist, der von einem in einem 
Mitgliedstaat zugelassenen EU-AIFM verwaltet wird. 

(2) – (6) … (2) – (6) … 
§ 31. (1) Ein in einem Mitgliedstaat zugelassener AIFM kann Anteile eines 

von ihm verwalteten EU-AIF an professionelle Anleger in Österreich vertreiben, 
sobald der AIFM von der zuständigen Behörde seines Herkunftsmitgliedstaats 
darüber unterrichtet wurde, dass die vollständigen Unterlagen und Informationen 
gemäß Anlage 4 und die Bescheinigung gemäß § 30 Abs. 3 an die FMA 
übermittelt wurden. 

§ 31. (1) Ein in einem Mitgliedstaat zugelassener AIFM kann Anteile eines 
von ihm verwalteten EU-AIF an professionelle Anleger in Österreich vertreiben, 
sobald der AIFM von der zuständigen Behörde seines Herkunftsmitgliedstaats 
darüber unterrichtet wurde, dass die vollständigen Unterlagen und Informationen 
gemäß Anlage 4 und eine dem § 30 Abs. 3 letzter Satz entsprechende 
Bescheinigung übermittelt wurden. 

(2) – (3) … (2) – (3) … 
(4) Für die Bearbeitung der übermittelten Unterlagen gemäß Abs. 1 ist an die 

FMA eine Gebühr von 1 100 Euro zu entrichten. Diese Gebühr erhöht sich bei 
EU-AIF, die mehrere Teilfonds enthalten (Umbrella-Fonds), ab dem zweiten 
Teilfonds für jeden Fonds um 220 Euro. Für die Überwachung der Einhaltung der 
nach diesem Abschnitt bestehenden Pflichten ist weiters zu Beginn eines jeden 
Kalenderjahres, spätestens bis zum 15. Jänner dieses Jahres eine jährliche Gebühr 
von 600 Euro an die FMA zu entrichten; diese Gebühr erhöht sich bei EU-AIF, 
die mehrere Teilfonds enthalten (Umbrella-Fonds), ab dem zweiten Teilfonds für 
jeden Teilfonds um 200 Euro. Gebührenbeiträge, die nicht spätestens am 
Fälligkeitstag entrichtet wurden, sind vollstreckbar. Die FMA hat einen als 
Exekutionstitel geltenden Rückstandsausweis auszufertigen. Dieser hat Namen 

(4) Für die Bearbeitung der übermittelten Unterlagen gemäß Abs. 1 ist an die 
FMA eine Gebühr von 1 100 Euro zu entrichten. Diese Gebühr erhöht sich bei 
EU-AIF, die mehrere Teilfonds enthalten (Umbrella-Fonds), ab dem zweiten 
Teilfonds für jeden Fonds um 220 Euro. Für die Überwachung der Einhaltung der 
nach diesem Abschnitt bestehenden Pflichten ist weiters zu Beginn eines jeden 
Kalenderjahres, spätestens bis zum 15. Jänner dieses Jahres für jeden zum 
Stichtag 1. Jänner dieses Jahres zugelassenen EU-AIF eine jährliche Gebühr von 
600 Euro an die FMA zu entrichten; diese Gebühr erhöht sich bei EU-AIF, die 
mehrere Teilfonds enthalten (Umbrella-Fonds), ab dem zweiten Teilfonds für 
jeden Teilfonds um 200 Euro. Gebührenbeiträge, die nicht spätestens am 
Fälligkeitstag entrichtet wurden, sind vollstreckbar. Die FMA hat einen als 
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und Anschrift des Gebührenpflichtigen, den Betrag der Schuld und den Vermerk 
zu enthalten, dass die Schuld vollstreckbar geworden ist. Die nicht fristgerechte 
Entrichtung der Gebühr ist ein Vertriebsuntersagungsgrund gemäß § 50. 

Exekutionstitel geltenden Rückstandsausweis auszufertigen. Dieser hat Namen 
und Anschrift des Gebührenpflichtigen, den Betrag der Schuld und den Vermerk 
zu enthalten, dass die Schuld vollstreckbar geworden ist. Die nicht fristgerechte 
Entrichtung der Gebühr ist ein Vertriebsuntersagungsgrund gemäß § 50. 

§ 33. (1) Ein in einem anderen Mitgliedstaat zugelassener EU-AIFM kann 
EU-AIF entweder direkt oder indirekt über eine Zweigniederlassung in Österreich 
verwalten und an professionelle Anleger vertreiben, sofern der EU-AIFM für die 
Verwaltung dieser Art von EU-AIF berechtigt ist. 

§ 33. (1) Ein in einem anderen Mitgliedstaat zugelassener EU-AIFM kann 
EU-AIF entweder direkt oder indirekt über eine Zweigniederlassung in Österreich 
verwalten, sofern der EU-AIFM für die Verwaltung dieser Art von EU-AIF 
berechtigt ist. 

(2) Die Aufnahme der Verwaltung des EU-AIF in Österreich sowie die 
Errichtung einer Zweigstelle in Österreich durch einen EU-AIFM ist zulässig, 
wenn die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats des EU-AIFM der 
FMA alle Angaben gemäß § 32 Abs. 2 und 3 übermittelt hat sowie dem EU-
AIFM eine Bestätigung der Übermittlung durch die zuständige Behörde seines 
Herkunftsmitgliedstaats zuging. Die Angaben gemäß § 32 Abs. 2 und 3 haben in 
deutscher oder englischer Sprache oder in einer von der FMA gemäß Verordnung 
(§ 7b Abs. 1 KMG) anerkannten anderen Sprache bereitgestellt zu werden. Die 
FMA hat die elektronische Übermittlung und Archivierung der genannten 
Unterlagen zu akzeptieren. 

(2) Die Aufnahme der Verwaltung des EU-AIF in Österreich sowie die 
Errichtung einer Zweigstelle in Österreich durch einen EU-AIFM ist zulässig, 
wenn die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats des EU-AIFM der 
FMA alle Angaben gemäß § 32 Abs. 2, 3 und eine dem Abs. 4 letzter Satz 
entsprechende Bescheinigung übermittelt hat sowie dem EU-AIFM eine 
Bestätigung der Übermittlung durch die zuständige Behörde seines 
Herkunftsmitgliedstaats zuging. Die Angaben gemäß § 32 Abs. 2 und 3 haben in 
deutscher oder englischer Sprache oder in einer von der FMA gemäß Verordnung 
(§ 7b Abs. 1 KMG) anerkannten anderen Sprache bereitgestellt zu werden. Die 
FMA hat die elektronische Übermittlung und Archivierung der genannten 
Unterlagen zu akzeptieren. 

(3) … (3) … 
§ 38. (1) Unbeschadet § 35 darf ein in Österreich konzessionierter AIFM den 

ausschließlich im Inland erfolgenden Vertrieb von Anteilen an einem von ihm 
verwalteten Nicht-EU-AIF sowie von EU-Feeder-AIF, die nicht die 
Anforderungen gemäß § 29 Abs. 1 zweiter Satz erfüllen, an professionelle 
Anleger durchführen, sofern folgende Voraussetzungen eingehalten sind: 

§ 38. (1) Unbeschadet § 35 darf ein EU-AIFM den ausschließlich im Inland 
erfolgenden Vertrieb von Anteilen an einem von ihm verwalteten Nicht-EU-AIF 
sowie von EU-Feeder-AIF, die nicht die Anforderungen gemäß § 29 Abs. 1 
zweiter Satz erfüllen, an professionelle Anleger durchführen, sofern folgende 
Voraussetzungen eingehalten sind: 

 1. der AIFM erfüllt mit Ausnahme von § 19 alle in diesem Bundesgesetz 
festgelegten Anforderungen. Der AIFM benennt eine oder mehrere 
Stellen, welche die Aufgaben gemäß § 19 Abs. 7, 8 und 9 wahrnehmen, 
und teilt dies der FMA sowie den Aufsichtsbehörden des Drittlandes, in 
dem der Nicht-EU-AIF seinen Sitz hat, unverzüglich mit. Die 
Anforderungen des § 19 Abs. 7, 8 und 9 können nicht vom AIFM selbst 
übernommen werden. 

 1. der EU-AIFM erfüllt mit Ausnahme von § 19 alle in diesem 
Bundesgesetz festgelegten Anforderungen. Der EU-AIFM benennt eine 
oder mehrere Stellen, welche die Aufgaben gemäß § 19 Abs. 7, 8 und 9 
wahrnehmen, und teilt dies der FMA sowie den Aufsichtsbehörden des 
Drittlandes, in dem der Nicht-EU-AIF seinen Sitz hat, unverzüglich mit. 
Die Anforderungen des § 19 Abs. 7, 8 und 9 können nicht vom EU-
AIFM selbst übernommen werden. 

 2. – 3. …  2. – 3. … 
(2) Beabsichtigt ein AIFM, Anteile eines Nicht-EU-AIF in Österreich zu 

vertreiben, so hat er der FMA für jeden Nicht-EU-AIF ein Anzeigeschreiben zu 
(2) Beabsichtigt ein EU-AIFM, Anteile eines Nicht-EU-AIF in Österreich zu 

vertreiben, so hat er der FMA für jeden Nicht-EU-AIF ein Anzeigeschreiben zu 
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übermitteln. Dieses Anzeigeschreiben umfasst die Dokumentation und die 
Angaben gemäß Anlage 3 sowie eine Bestätigung der zuständigen Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaates des Nicht-EU-AIF, dass dieser alle in diesem 
Bundesgesetz oder der Richtlinie 2011/61/EU sowie auf Basis dieser Richtlinie 
erlassenen delegierten Rechtsakten festgelegten Anforderungen mit Ausnahme 
derer im 6. Teil erfüllt. Weiters ist ein Nachweis über die Entrichtung der Gebühr 
gemäß Abs. 3 beizulegen. 

übermitteln. Dieses Anzeigeschreiben umfasst die Dokumentation und die 
Angaben gemäß Anlage 3 sowie eine Bestätigung der zuständigen Behörde des 
Herkunftsstaates des Nicht-EU-AIF, dass dieser alle in diesem Bundesgesetz oder 
der Richtlinie 2011/61/EU sowie auf Basis dieser Richtlinie erlassenen 
delegierten Rechtsakten festgelegten Anforderungen mit Ausnahme derer im 6. 
Teil erfüllt. Weiters ist ein Nachweis über die Entrichtung der Gebühr gemäß 
Abs. 3 beizulegen. 

(3) … (3) … 
(4) Die FMA hat die Anzeige auf ihre formale Vollständigkeit zu prüfen, 

eine darüber hinausgehende inhaltliche Prüfung hat nicht zu erfolgen. Spätestens 
zwei Monate nach Eingang des vollständigen Anzeigeschreibens nach Abs. 2 hat 
die FMA dem AIFM mitzuteilen, ob er im Inland mit dem Vertrieb des im 
Anzeigeschreiben nach Abs. 2 genannten Nicht-EU-AIF beginnen kann, wobei 
der Vertrieb mit dem Tag jener Mitteilung erfolgen darf. § 13 Abs. 3 letzter Satz 
AVG kommt hinsichtlich der Berechnung der Frist von zwei Monaten nicht zur 
Anwendung. Die FMA hat den Vertrieb des Nicht-EU-AIF zu untersagen, wenn 
die Verwaltung des Nicht-EU-AIF durch den AIFM oder der AIFM im 
Allgemeinen gegen dieses Bundesgesetz oder die Richtlinie 2011/61/EU oder auf 
Basis dieser Richtlinie erlassene delegierte Rechtsakte verstößt. Die Aufnahme 
des Vertriebes ist weiters zu untersagen, wenn der AIFM oder der Nicht-EU-AIF 
eine Voraussetzung dieser Bestimmung nicht erfüllt oder die Anzeige nach Abs. 2 
nicht ordnungsgemäß erstattet wurde. 

(4) Die FMA hat die Anzeige auf ihre formale Vollständigkeit zu prüfen, 
eine darüber hinausgehende inhaltliche Prüfung hat nicht zu erfolgen. Spätestens 
zwei Monate nach Eingang des vollständigen Anzeigeschreibens nach Abs. 2 hat 
die FMA dem EU-AIFM mitzuteilen, ob er im Inland mit dem Vertrieb des im 
Anzeigeschreiben nach Abs. 2 genannten Nicht-EU-AIF beginnen kann, wobei 
der Vertrieb mit dem Tag jener Mitteilung erfolgen darf. § 13 Abs. 3 letzter Satz 
AVG kommt hinsichtlich der Berechnung der Frist von zwei Monaten nicht zur 
Anwendung. Die FMA hat den Vertrieb des Nicht-EU-AIF zu untersagen, wenn 
die Verwaltung des Nicht-EU-AIF durch den EU-AIFM oder der EU-AIFM im 
Allgemeinen gegen dieses Bundesgesetz oder die Richtlinie 2011/61/EU oder auf 
Basis dieser Richtlinie erlassene delegierte Rechtsakte verstößt. Die Aufnahme 
des Vertriebes ist weiters zu untersagen, wenn der EU-AIFM oder der Nicht-EU-
AIF eine Voraussetzung dieser Bestimmung nicht erfüllt oder die Anzeige nach 
Abs. 2 nicht ordnungsgemäß erstattet wurde. 

(5) Das in Abs. 2 genannte Anzeigeschreiben des AIFM sowie die Beilagen 
haben in deutscher Sprache oder in englischer Sprache oder in einer gemäß § 7b 
Abs. 1 KMG in der Finanzwelt gebräuchlichen Sprache bereitgestellt zu werden. 
Die FMA als zuständige Behörde hat die elektronische Übermittlung und 
Archivierung der in Abs. 2 genannten Unterlagen zu akzeptieren. 

(5) Das in Abs. 2 genannte Anzeigeschreiben des EU-AIFM sowie die 
Beilagen haben in deutscher Sprache oder in englischer Sprache oder in einer 
gemäß § 7b Abs. 1 KMG in der Finanzwelt gebräuchlichen Sprache bereitgestellt 
zu werden. Die FMA als zuständige Behörde hat die elektronische Übermittlung 
und Archivierung der in Abs. 2 genannten Unterlagen zu akzeptieren. 

(6) Im Falle einer wesentlichen Änderung der nach Abs. 2 mitgeteilten 
Angaben hat der AIFM diese der FMA bei von ihm geplanten Änderungen 
mindestens einen Monat vor Durchführung der Änderung, oder, bei ungeplanten 
Änderungen, unverzüglich nach Eintreten der ungeplanten Änderung schriftlich 
mitzuteilen. Sollte die geplante Änderung dazu führen, dass die Verwaltung des 
Nicht-EU-AIF durch den AIFM oder der AIFM im Allgemeinen nunmehr gegen 
dieses Bundesgesetz, gegen die Richtlinie 2011/61/EU oder auf Basis dieser 
Richtlinie erlassene delegierte Rechtsakte verstößt, hat die FMA dem AIFM 

(6) Im Falle einer wesentlichen Änderung der nach Abs. 2 mitgeteilten 
Angaben hat der EU-AIFM diese der FMA bei von ihm geplanten Änderungen 
mindestens einen Monat vor Durchführung der Änderung, oder, bei ungeplanten 
Änderungen, unverzüglich nach Eintreten der ungeplanten Änderung schriftlich 
mitzuteilen. Sollte die geplante Änderung dazu führen, dass die Verwaltung des 
Nicht-EU-AIF durch den EU-AIFM oder der EU-AIFM im Allgemeinen 
nunmehr gegen dieses Bundesgesetz, gegen die Richtlinie 2011/61/EU oder auf 
Basis dieser Richtlinie erlassene delegierte Rechtsakte verstößt, hat die FMA dem 
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unverzüglich, die Durchführung der Änderung zu untersagen. Wird eine geplante 
Änderung ungeachtet dieses Absatzes oder einer Untersagung durchgeführt oder 
führt eine durch einen ungeplanten Umstand ausgelöste Änderung dazu, dass die 
Verwaltung des Nicht-EU-AIF durch den AIFM oder der AIFM im Allgemeinen 
nunmehr gegen dieses Bundesgesetz, die Richtlinie 2011/61/EU oder auf Basis 
dieser Richtlinie erlassene delegierte Rechtsakte verstoßen würde, so hat die 
FMA alle gebotenen Maßnahmen gemäß §§ 56 f zu ergreifen, einschließlich, falls 
erforderlich, der ausdrücklichen Untersagung des Vertriebs des Nicht-EU-AIF im 
Inland. 

EU-AIFM unverzüglich, die Durchführung der Änderung zu untersagen. Wird 
eine geplante Änderung ungeachtet dieses Absatzes oder einer Untersagung 
durchgeführt oder führt eine durch einen ungeplanten Umstand ausgelöste 
Änderung dazu, dass die Verwaltung des Nicht-EU-AIF durch den EU-AIFM 
oder der EU-AIFM im Allgemeinen nunmehr gegen dieses Bundesgesetz, die 
Richtlinie 2011/61/EU oder auf Basis dieser Richtlinie erlassene delegierte 
Rechtsakte verstoßen würde, so hat die FMA alle gebotenen Maßnahmen gemäß 
§§ 56 f zu ergreifen, einschließlich, falls erforderlich, der ausdrücklichen 
Untersagung des Vertriebs des Nicht-EU-AIF im Inland. 

(7) Der AIFM hat die Absicht, den Vertrieb von Anteilen des Nicht-EU-AIF 
in Österreich einzustellen, der FMA unverzüglich anzuzeigen. 

(7) Der EU-AIFM hat die Absicht, den Vertrieb von Anteilen des Nicht-EU-
AIF in Österreich einzustellen, der FMA unverzüglich anzuzeigen. 

(8) … 
 1. – 4. … 

(8) … 
 1. – 4. … 

 5. ein durch rechtskräftiges Urteil oder gerichtlichen Vergleich gegenüber 
dem Nicht-EU-AIF oder AIFM festgestellter Anspruch eines 
Anteilinhabers nicht erfüllt worden ist, 

 5. ein durch rechtskräftiges Urteil oder gerichtlichen Vergleich gegenüber 
dem Nicht-EU-AIF oder EU-AIFM festgestellter Anspruch eines 
Anteilinhabers nicht erfüllt worden ist, 

 6. – 7. …  6. – 7. … 
(9) Hat die FMA die Aufnahme des Vertriebs oder den weiteren Vertrieb des 

Nicht-EU-AIF untersagt, darf der AIFM die Absicht, Anteile dieses Nicht-EU-
AIF im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes zu vertreiben, frühestens gemäß 
Abs. 2 wieder anzeigen, wenn seit dem Tag der Untersagung ein Jahr verstrichen 
ist. 

(9) Hat die FMA die Aufnahme des Vertriebs oder den weiteren Vertrieb des 
Nicht-EU-AIF untersagt, darf der EU-AIFM die Absicht, Anteile dieses Nicht-
EU-AIF im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes zu vertreiben, frühestens 
dann gemäß Abs. 2 wieder anzeigen, wenn seit dem Tag der Untersagung ein Jahr 
verstrichen ist. 

(10) – (11) … (10) – (11) … 
§ 45. (1) … § 45. (1) … 
(2) Die Aufnahme des Verwaltung des EU-AIF in Österreich sowie die 

Errichtung einer Zweigstelle in Österreich durch einen Nicht-EU-AIFM ist 
zulässig, wenn die zuständige Behörde des Referenzmitgliedstaats des Nicht-EU-
AIFM der FMA alle Angaben gemäß § 44 Abs. 2 und 3 übermittelt hat sowie 
dem Nicht-EU-AIFM eine Bestätigung der Übermittlung durch die zuständige 
Behörde seines Referenzmitgliedstaats zuging. Die Angaben gemäß § 44 Abs. 2 
und 3 haben in deutscher oder englischer Sprache oder in einer von der FMA 
gemäß Verordnung (§ 7b Abs. 1 KMG) anerkannten anderen Sprache 
bereitgestellt zu werden. Die FMA hat die elektronische Übermittlung und 
Archivierung der genannten Unterlagen zu akzeptieren. Der Vertrieb des EU-AIF 

(2) Die Aufnahme der Verwaltung des EU-AIF in Österreich sowie die 
Errichtung einer Zweigstelle in Österreich durch einen Nicht-EU-AIFM ist 
zulässig, wenn die zuständige Behörde des Referenzmitgliedstaats des Nicht-EU-
AIFM der FMA alle Angaben gemäß § 44 Abs. 2 und 3 übermittelt hat sowie 
dem Nicht-EU-AIFM eine Bestätigung der Übermittlung durch die zuständige 
Behörde seines Referenzmitgliedstaats zuging. Die Angaben gemäß § 44 Abs. 2 
und 3 haben in deutscher oder englischer Sprache oder in einer von der FMA 
gemäß Verordnung (§ 7b Abs. 1 KMG) anerkannten anderen Sprache 
bereitgestellt zu werden. Die FMA hat die elektronische Übermittlung und 
Archivierung der genannten Unterlagen zu akzeptieren. Der Vertrieb des EU-AIF 
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an Privatkunden in Österreich ist ausschließlich dann zulässig, wenn die 
Bedingungen des § 48 eingehalten werden und der Typ des EU-AIF einem in 
Österreich gemäß diesem Bundesgesetz für den Vertrieb an Privatkunden 
zulässigen Typ eines AIF entspricht und die jeweiligen Anforderungen 
eingehalten werden. 

an Privatkunden in Österreich ist ausschließlich dann zulässig, wenn die 
Bedingungen des § 48 eingehalten werden und der Typ des EU-AIF einem in 
Österreich gemäß diesem Bundesgesetz für den Vertrieb an Privatkunden 
zulässigen Typ eines AIF entspricht und die jeweiligen Anforderungen 
eingehalten werden. 

(3) – (4) … (3) – (4) … 
§ 46. (1) – (2) … § 46. (1) – (2) … 
(3) Wenn eine für einen EU-AIF zuständige Behörde die gemäß Unterabsatz 

1 lit. d leg. cit. geforderten Vereinbarungen über Zusammenarbeit nicht innerhalb 
eines angemessenen Zeitraums abschließt, kann die FMA die Angelegenheit 
ESMA zur Kenntnis bringen, die im Rahmen der ihr durch Art. 19 der 
Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 übertragenen Befugnisse tätig werden kann. 

(3) Wenn eine für einen EU-AIF zuständige Behörde die gemäß Art. 37 
Abs. 7 lit. d der Richtlinie 2011/61/EU geforderten Vereinbarungen über 
Zusammenarbeit nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums abschließt, kann 
die FMA die Angelegenheit ESMA zur Kenntnis bringen, die im Rahmen der ihr 
durch Art. 19 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 übertragenen Befugnisse tätig 
werden kann. 

(4) – (6) … (4) – (6) … 
§ 47. (1) – (2) … § 47. (1) – (2) … 
(3) Beabsichtigt ein Nicht-EU-AIFM, Anteile von AIF in Österreich zu 

vertreiben, so hat er der FMA für jeden AIF, den er zu vertreiben beabsichtigt, ein 
Anzeigeschreiben zu übermitteln. Dieses Anzeigeschreiben umfasst die 
Dokumentation und die Angaben gemäß Anlage 3, sowie eine Bestätigung der 
zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaates des Nicht-EU-AIFM sowie 
des AIF, dass der AIF sowie der Nicht-EU-AIFM mit Ausnahme des 6. Teils alle 
in diesem Bundesgesetz, der Richtlinie 2011/61/EU oder auf Basis der Richtlinie 
erlassenen delegierten Rechtsakten festgelegten Anforderungen erfüllen. Weiters 
sind der Anzeige beizufügen: 

(3) Beabsichtigt ein Nicht-EU-AIFM, Anteile von AIF in Österreich zu 
vertreiben, so hat er der FMA für jeden AIF, den er zu vertreiben beabsichtigt, ein 
Anzeigeschreiben zu übermitteln. Dieses Anzeigeschreiben umfasst die 
Dokumentation und die Angaben gemäß Anlage 3, sowie eine Bestätigung der 
zuständigen Behörden des Herkunftsstaates des Nicht-EU-AIFM sowie des AIF, 
dass der AIF sowie der Nicht-EU-AIFM mit Ausnahme des 6. Teils alle in 
diesem Bundesgesetz, der Richtlinie 2011/61/EU und auf Basis der Richtlinie 
erlassenen delegierten Rechtsakten festgelegten Anforderungen erfüllen. Weiters 
sind der Anzeige beizufügen: 

 1. – 6. … 
(4) – (11) … 

 1. – 6. … 
(4) – (11) … 

Vertrieb von österreichischen AIF durch AIFM an Privatkunden Vertrieb von österreichischen AIF durch AIFM an Privatkunden und 
qualifizierte Privatkunden 

§ 48. (1) Ein AIFM kann in Österreich Anteile von folgenden gemäß § 29 
bewilligten AIF an Privatkunden vertreiben: 

§ 48. (1) Ein AIFM kann in Österreich Anteile von folgenden gemäß § 29 
bewilligten inländischen AIF an Privatkunden vertreiben: 

 1. Sofern er über eine Konzession gemäß § 1 Abs. 1 Z 13a BWG verfügt, 
Anteile an Immobilienfonds gemäß dem Immobilien-
Investmentfondsgesetzes – ImmoInvFG (BGBl. I Nr. 80/2003), 

 1. Sofern er über eine Konzession gemäß § 1 Abs. 1 Z 13a BWG verfügt, 
Anteile an Immobilienfonds gemäß dem Immobilien-
Investmentfondsgesetzes – ImmoInvFG (BGBl. I Nr. 80/2003), 
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 2. sofern er über eine Konzession gemäß § 1 Abs. 1 Z 13 BWG in 

Verbindung mit § 6 Abs. 2 InvFG 2011 verfügt, AIF gemäß dem 3. Teil 
erstes Hauptstück des InvFG 2011, 

 2. sofern er über eine Konzession gemäß § 1 Abs. 1 Z 13 BWG in 
Verbindung mit § 6 Abs. 2 InvFG 2011 verfügt, AIF gemäß dem 3. Teil 
erstes Hauptstück des InvFG 2011, 

 3. sofern er über eine Konzession gemäß dem 2. Teil dieses Bundesgesetzes 
verfügt, AIF in Immobilien, die die Bedingungen der Abs. 5 bis 7 
erfüllen, oder 

 3. sofern er über eine Konzession gemäß dem 2. Teil dieses Bundesgesetzes 
verfügt, AIF in Immobilien, die die Bedingungen der Abs. 5 und 6 
erfüllen, 

 4. sofern er über eine Konzession gemäß dem 2. Teil dieses Bundesgesetzes 
verfügt, AIF, die die Bedingungen der Abs. 7 und 8 erfüllen (Managed 
Futures Funds). 

 4. sofern er über eine Konzession gemäß dem 2. Teil dieses Bundesgesetzes 
verfügt, AIF, die die Bedingungen der Abs. 7 und 8 erfüllen (Managed 
Futures Funds), 

  5. sofern er über eine Konzession gemäß dem 2. Teil dieses Bundesgesetzes 
verfügt, AIF, die die Bedingungen der Abs. 8a und 8b erfüllen (Private-
Equity-Dachfonds), 

  6. sofern er über eine Konzession gemäß dem 2. Teil dieses Bundesgesetzes 
verfügt, AIF, die die Bedingungen der Abs. 8c und 8d erfüllen (AIF in 
Unternehmensbeteiligungen). 

 (1a) Der Anleger bestätigt im Falle einer Investition gemäß Abs. 1 Z 4, 5 
oder 6 schriftlich, in einem vom Vertrag über die Investitionsverpflichtung 
getrennten Dokument, dass er sich der Risiken im Zusammenhang mit der 
beabsichtigten Investition bewusst ist und die AIF-Verwaltungsgesellschaft oder 
sofern der Vertrieb nicht direkt erfolgt, die den Vertrieb durchführende natürliche 
oder juristische Person seinen Sachverstand, Erfahrungen und Kenntnisse 
bewertet hat. Die AIF-Verwaltungsgesellschaft oder sofern der Vertrieb nicht 
direkt erfolgt, die den Vertrieb durchführende natürliche oder juristische Person 
muss hinreichend davon überzeugt sein, dass der Anleger in der Lage ist, seine 
Anlageentscheidungen selbst zu treffen und die mit der Investition 
einhergehenden Risiken zu verstehen und dass eine solche Verpflichtung für den 
Anleger angemessen ist. 

(2) – (5) … (2) – (5) … 
(6) Dem Antrag auf Bewilligung sind beizufügen: (6) Dem Antrag auf Bewilligung sind beizufügen: 

 1. Im Falle, dass der AIF in Immobilien einen Prospekt gemäß KMG zu 
erstellen hat, der gemäß § 8 oder 8a KMG geprüfte bzw. gebilligte 
Prospekt. Die gemäß § 21 Abs. 3 erforderlichen ergänzenden Angaben 
gemäß § 21 Abs. 1 und 2 sind gesondert vorzulegen, wobei im Prospekt 
die bereits enthaltenen Angaben gemäß § 21 deutlich gekennzeichnet 
sein müssen. Die gemäß § 8 oder § 8a KMG vorgesehene 

 1. Im Falle, dass der AIF in Immobilien einen Prospekt gemäß KMG zu 
erstellen hat, der gemäß § 8 oder § 8a KMG geprüfte bzw. gebilligte 
Prospekt. Die gemäß § 21 Abs. 3 erforderlichen ergänzenden Angaben 
gemäß § 21 Abs. 1 und 2 sind gesondert vorzulegen, wobei im Prospekt 
die bereits enthaltenen Angaben gemäß § 21 deutlich gekennzeichnet 
sein müssen. Die gemäß § 8 oder § 8a KMG vorgesehene 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Prospektprüfung bzw. -billigung erstreckt sich nicht auf diese 
ergänzenden Angaben; 

Prospektprüfung bzw. -billigung erstreckt sich nicht auf diese 
ergänzenden Angaben; 

 2. – 5. … 
(7) … 

 2. – 5. … 
(7) … 

(8) Dem Antrag auf Bewilligung eines Managed-Futures-Fonds gemäß 
Abs. 7 sind beizufügen: 

(8) Dem Antrag auf Bewilligung eines Managed-Futures-Fonds gemäß 
Abs. 7 sind beizufügen: 

 1. Im Falle, dass der Managed-Futures-Fonds einen Prospekt gemäß KMG 
zu erstellen hat, der gemäß § 8 oder 8a KMG geprüfte bzw. gebilligte 
Prospekt. Die gemäß § 21 Abs. 3 erforderlichen ergänzenden Angaben 
gemäß § 21 Abs. 1 und 2 sind gesondert vorzulegen, wobei im Prospekt 
die bereits enthaltenen Angaben gemäß § 21 deutlich gekennzeichnet 
sein müssen. Die gemäß § 8 oder § 8a KMG vorgesehene 
Prospektprüfung und -billigung erstreckt sich nicht auf diese 
ergänzenden Angaben; 

 1. Im Falle, dass der Managed-Futures-Fonds einen Prospekt gemäß KMG 
zu erstellen hat, der gemäß § 8 oder § 8a KMG geprüfte bzw. gebilligte 
Prospekt. Die gemäß § 21 Abs. 3 erforderlichen ergänzenden Angaben 
gemäß § 21 Abs. 1 und 2 sind gesondert vorzulegen, wobei im Prospekt 
die bereits enthaltenen Angaben gemäß § 21 deutlich gekennzeichnet 
sein müssen. Die gemäß § 8 oder § 8a KMG vorgesehene 
Prospektprüfung und -billigung erstreckt sich nicht auf diese 
ergänzenden Angaben; 

 2. – 4. …  2. – 4. … 
 (8a) Die FMA hat einen AIF (Private-Equity-Dachfonds) zum Vertrieb an 

Privatkunden zu bewilligen, wenn 
  1. gemäß der Anlagestrategie der Private-Equity-Dachfonds überwiegend in 

andere AIF investiert, welche wiederum gemäß ihrer Anlagestrategie in 
nicht börsennotierte Unternehmen investieren. Die Veranlagung in einen 
einzelnen AIF darf 10 vH des Fondsvermögens des Private-Equity-
Dachfonds nicht überschreiten. Zusätzlich zu dieser überwiegenden 
Veranlagung darf der Private-Equity-Dachfonds nur 
Geldmarktinstrumente gemäß § 70 InvFG 2011 erwerben. Kann der AIF, 
in welchen investiert wird, gemäß seiner Satzung oder seiner 
Veranlagungsbestimmungen neben der überwiegenden Veranlagung in 
nicht börsennotierte Unternehmen und in Geldmarktinstrumente auch 
andere Veranlagungen tätigen, so ist eine Veranlagung des Private-
Equity-Dachfonds in einen solchen AIF auf jeweils 5 vH seines 
Fondsvermögens begrenzt. Insgesamt dürfen maximal 20 vH des 
Fondsvermögens eines Private-Equity-Dachfonds in solche AIF 
investiert werden; 

  2. der gemäß § 17 ermittelte Nettoinventarwert des Private-Equity-
Dachfonds jedesmal dann veröffentlicht wird, wenn eine Ausgabe oder 
eine Rücknahme der Anteile des Private-Equity-Dachfonds stattfinde, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
mindestens aber einmal im Monat, es sei denn, der Private-Equity-
Dachfonds ist zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen; 

  3. für den Private-Equity-Dachfonds keine Hebelfinanzierung eingesetzt 
wird. Es darf ebenso in keine AIF investiert werden, welche 
Hebelfinanzierung einsetzen. Wenn die Satzung oder die 
Veranlagungsbestimmungen eines AIF, in welchen investiert wird, dies 
vorsehen, sind kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 20 vH des 
Fondsvermögens des AIF auf dessen Rechnung zulässig; 

  4.  sämtliche Vertriebsunterlagen an drucktechnisch hervorgehobener Stelle 
einen Hinweis auf das besondere mit dieser Veranlagung verbundene 
Risiko (Risikohinweis) und die eingeschränkte Liquidität enthalten; 

  5. ein Halbjahresbericht spätestens zwei Monate nach Ablauf des 
Halbjahres erstellt wird; 

  6. ein Kundeninformationsdokument in deutscher Sprache, das die 
wesentlichen Anlegerinformationen enthält und dem KID gemäß § 134 
InvFG 2011 sowie der dazu erlassenen Verordnung gleichwertig ist, 
vorliegt; 

  7. die Investitionssumme je Privatkunde mindestens 100 000 Euro beträgt; 
  8. der Privatkunde der AIF-Verwaltungsgesellschaft oder, sofern der 

Vertrieb nicht direkt erfolgt, der den Vertrieb durchführenden natürlichen 
oder juristischen Person nachweisen kann, dass er seit mehr als vier 
Jahren Veranlagungen in Finanzinstrumente gemäß § 1 Z 4 lit. a 
WAG 2007 vorgenommen hat. 

 (8b) Dem Antrag auf Bewilligung eines Private-Equity-Dachfonds gemäß 
Abs. 8a sind beizufügen: 

  1. Im Falle, dass der Private-Equity-Dachfonds einen Prospekt gemäß 
KMG zu erstellen hat, der gemäß § 8 oder 8a KMG geprüfte bzw. 
gebilligte Prospekt. Die gemäß § 21 Abs. 3 erforderlichen ergänzenden 
Angaben gemäß § 21 Abs. 1 und 2 sind gesondert vorzulegen, wobei im 
Prospekt die bereits enthaltenen Angaben gemäß § 21 deutlich 
gekennzeichnet sein müssen. Die gemäß § 8 oder § 8a KMG 
vorgesehene Prospektprüfung und -billigung erstreckt sich nicht auf 
diese ergänzenden Angaben; 

  2. im Falle, dass der Private-Equity-Dachfonds keinen Prospekt gemäß 
KMG zu erstellen hat, die Informationen gemäß § 21; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  3. der letzte Jahresbericht gemäß § 20; 
  4. eine Bestätigung des AIFM, dass die Bedingungen des Abs. 8a 

eingehalten werden. 
 (8c) Die FMA hat einen AIF in Unternehmensbeteiligungen zum Vertrieb an 

Privatkunden zu bewilligen, wenn 
  1. das Fondsvermögen so veranlagt wird, dass eine ausreichende 

Diversifikation und eine angemessene Risikostreuung gewährleistet 
werden. Neben dem Erwerb von Beteiligungen an nicht börsenotierten 
Unternehmen darf das Fondsvermögen ausschließlich in Bankguthaben 
und Geldmarktinstrumente gemäß § 70 InvFG 2011 veranlagt werden; 

  2. Beteiligungen an mindestens fünf Unternehmen eingegangen werden, die 
zum Zeitpunkt des Eingehens der Beteiligung nicht miteinander 
verbunden sind; 

  3. die Beteiligung an einem Unternehmen zum Zeitpunkt des Eingehens der 
Beteiligung nicht mehr als 50 vH des Fondsvermögens beträgt; 

  4. Beteiligungen an Unternehmen und Geldmarktinstrumente gemäß § 70 
InvFG 2011, die einem Währungsrisiko unterliegen, 30 vH des 
Fondsvermögens nicht übersteigen; 

  5. für den AIF in Unternehmensbeteiligungen keine Hebelfinanzierung 
eingesetzt wird, keine Leerverkäufe stattfinden und eine Kreditaufnahme 
nicht zulässig ist; 

  6. Derivate nur zur Absicherung von im AIF in Unternehmensbeteiligungen 
gehaltenen Vermögensgegenständen gehalten werden dürfen; 

  7. der gemäß § 17 ermittelte Nettoinventarwert des AIF in 
Unternehmensbeteiligungen jedes Mal dann veröffentlicht wird, wenn 
eine Ausgabe oder eine Rücknahme der Anteile des AIF in 
Unternehmensbeteiligungen stattfindet, mindestens aber einmal im 
Monat; 

  8. sämtliche Vertriebsunterlagen an drucktechnisch hervorgehobener Stelle 
einen Hinweis auf das besondere mit dieser Veranlagung verbundene 
Risiko (Risikohinweis) und die eingeschränkte Liquidität enthalten; 

  9. ein Halbjahresbericht spätestens zwei Monate nach Ablauf des 
Halbjahres erstellt wird; 

  10. ein Kundeninformationsdokument in deutscher Sprache, das die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
wesentlichen Anlegerinformationen enthält und dem KID gemäß § 134 
InvFG 2011 sowie der dazu erlassenen Verordnung gleichwertig ist, 
vorliegt; 

  11. die Investitionssumme je Privatkunde mindestens 100 000 Euro beträgt; 
  12. der Privatkunde der AIF-Verwaltungsgesellschaft oder, sofern der 

Vertrieb nicht direkt erfolgt, der den Vertrieb durchführenden natürlichen 
oder juristischen Person nachweisen kann, dass er seit mehr als vier 
Jahren Veranlagungen in Finanzinstrumente gemäß § 1 Z 4 lit. a 
WAG 2007 vorgenommen hat. 

 (8d) Dem Antrag auf Bewilligung eines AIF in Unternehmensbeteiligungen 
gemäß Abs. 8c sind beizufügen: 

  1. Im Falle, dass der AIF in Unternehmensbeteiligungen einen Prospekt 
gemäß KMG zu erstellen hat, der gemäß § 8 oder 8a KMG geprüfte bzw. 
gebilligte Prospekt. Die gemäß § 21 Abs. 3 erforderlichen ergänzenden 
Angaben gemäß § 21 Abs. 1 und 2 sind gesondert vorzulegen, wobei im 
Prospekt die bereits enthaltenen Angaben gemäß § 21 deutlich 
gekennzeichnet sein müssen. Die gemäß § 8 oder § 8a KMG 
vorgesehene Prospektprüfung und -billigung erstreckt sich nicht auf 
diese ergänzenden Angaben; 

  2. im Falle, dass der AIF in Unternehmensbeteiligungen keinen Prospekt 
gemäß KMG zu erstellen hat, die Informationen gemäß § 21; 

  3. der letzte Jahresbericht gemäß § 20; 
  4. eine Bestätigung des AIFM, dass die Bedingungen des Abs. 8c 

eingehalten werden.“ 
(9) – (10) … (9) – (10) … 
(11) Die FMA kann mittels Verordnung die Ausgestaltung der 

Risikohinweise gemäß Abs. 5 Z 5 und Abs. 7 Z 9 festlegen sowie weitere 
Hinweise vorschreiben. 

(11) Die FMA kann mittels Verordnung die Ausgestaltung der 
Risikohinweise gemäß Abs. 5 Z 5, Abs. 7 Z 9, Abs. 8a Z 4 und Abs. 8c Z 8 
festlegen sowie weitere Hinweise vorschreiben. 

 (12) Ein AIFM kann in Österreich Anteile von gemäß § 29 bewilligten AIF 
an qualifizierte Privatkunden vertreiben, sofern er über eine Konzession gemäß 
dem 2. Teil dieses Bundesgesetzes verfügt und wenn für den AIF 

  1. keine Hebelfinanzierung oder 

  2. eine Hebelfinanzierung, die den Nettoinventarwert des AIF nicht um 
mehr als 30 vH übersteigt, 
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 eingesetzt wird. § 52 findet keine Anwendung. 

Vertrieb von EU-AIF aus anderen Mitgliedstaaten und Nicht-EU-AIF durch 
österreichische AIFM oder von AIF durch EU-AIFM mit Sitz in einem 
anderen Mitgliedstaat oder durch Nicht-EU-AIFM an Privatkunden 

Vertrieb von EU-AIF aus anderen Mitgliedstaaten und Nicht-EU-AIF durch 
österreichische AIFM oder von AIF durch EU-AIFM mit Sitz in einem 

anderen Mitgliedstaat oder durch Nicht-EU-AIFM an Privatkunden und 
qualifizierte Privatkunden 

§ 49. (1) Inländische AIFM können EU-AIF aus anderen Mitgliedstaaten 
sowie gemäß der Richtlinie 2011/61/EU verwaltete Nicht-EU-AIF, EU-AIFM mit 
Sitz in einem anderen Mitgliedstaat sowie Nicht-EU-AIFM können von ihnen 
gemäß Richtlinie 2011/61/EU verwaltete AIF in Österreich an Privatkunden 
vertreiben, wenn: 

§ 49. (1) Inländische AIFM können EU-AIF aus anderen Mitgliedstaaten 
sowie gemäß der Richtlinie 2011/61/EU verwaltete Nicht-EU-AIF, EU-AIFM mit 
Sitz in einem anderen Mitgliedstaat sowie Nicht-EU-AIFM können von ihnen 
gemäß Richtlinie 2011/61/EU verwaltete EU-AIF und Nicht-EU-AIF in 
Österreich an Privatkunden vertreiben, wenn: 

 1. …  1. … 
 2. der AIF gemäß §§ 31, 35, 40, 42 oder 47 in Österreich zum Vertrieb an 

professionelle Anleger zugelassen ist und 
 2. der AIF gemäß §§ 29, 31, 35, 38, 40, 42 oder 47 in Österreich zum 

Vertrieb an professionelle Anleger zugelassen ist und 
 3. … 
 a) – c) … 

 3. … 
 a) – c) … 

 d) AIF gemäß § 48 Abs. 7 oder  d) AIF gemäß § 48 Abs. 7, 8a und 8c oder 
 e) … 

(2) – (3) … 
 e) … 

(2) – (3) … 
(4) In das KID beziehungsweise den Vereinfachten Prospekt gemäß Abs. 3 

Z 5 sowie in jede Werbeunterlage des AIF oder des AIFM ist ein drucktechnisch 
hervorgehobener Warnhinweis aufzunehmen, dass weder der AIF noch der AIFM 
einer Aufsicht durch eine österreichische Behörde unterliegen, weder ein etwaiger 
Prospekt noch KID oder Vereinfachter Prospekt von einer österreichischen 
Behörde geprüft wurden und keine österreichische Behörde die Haftung für 
Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Unterlagen trägt. 

(4) In das KID beziehungsweise den Vereinfachten Prospekt gemäß Abs. 3 
Z 5 sowie in jede Werbeunterlage des AIF oder des AIFM ist, so es sich nicht um 
einen in Österreich konzessionierten AIFM handelt, ein drucktechnisch 
hervorgehobener Warnhinweis aufzunehmen, dass weder der AIF noch der AIFM 
einer Aufsicht durch eine österreichische Behörde unterliegen, weder ein etwaiger 
Prospekt noch KID oder Vereinfachter Prospekt von einer österreichischen 
Behörde geprüft wurden und keine österreichische Behörde die Haftung für 
Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Unterlagen trägt. 

(5) – (11) … (5) – (11) … 
 (12) Inländische AIFM können EU-AIF aus anderen Mitgliedstaaten sowie 

gemäß der Richtlinie 2011/61/EU verwaltete Nicht-EU-AIF, EU-AIFM mit Sitz 
in einem anderen Mitgliedstaat sowie Nicht-EU-AIFM können von ihnen gemäß 
Richtlinie 2011/61/EU verwaltete EU-AIF und Nicht-EU-AIF in Österreich an 
qualifizierte Privatkunden vertreiben, wenn 

  1. der AIF gemäß §§ 31, 35, 40, 42 oder 47 in Österreich zum Vertrieb an 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
professionelle Anleger zugelassen ist und 

  2. für den AIF 

  a) keine Hebelfinanzierung oder 

  b) eine Hebelfinanzierung, die den Nettoinventarwert des AIF nicht um 
mehr als 30 vH übersteigt, 

 eingesetzt wird. 

 § 52 findet keine Anwendung. 

§ 50. (1) Die Aufnahme des Vertriebes ist zu untersagen, wenn der AIFM 
oder der AIF eine Voraussetzung nach § 49 nicht erfüllt oder die Anzeige nach 
§ 49 nicht ordnungsgemäß erstattet wurde. 

§ 50. (1) Die Aufnahme des Vertriebes ist zu untersagen, wenn der AIFM 
oder der AIF eine Voraussetzung nach § 48 oder § 49 nicht erfüllt oder der 
Antrag auf Bewilligung nach § 48 oder die Anzeige nach § 49 nicht 
ordnungsgemäß erstattet wurde.“ 

(2) Die FMA hat den weiteren Vertrieb von AIF zu untersagen, wenn (2) Die FMA hat den weiteren Vertrieb von AIF zu untersagen, wenn 
 1. die Anzeige nach § 49 nicht erstattet worden ist;  1. der Antrag auf Bewilligung nach § 48 oder die Anzeige nach § 49 nicht 

erstattet worden ist; 
 2. eine Voraussetzung nach § 49 weggefallen ist;  2. eine Voraussetzung nach § 48 oder § 49 weggefallen ist; 
 3. – 6. …  3. – 6. … 

(3) Hat die FMA die Aufnahme des Vertriebs oder den weiteren Vertrieb des 
AIF untersagt, darf der AIFM die Absicht, Anteile dieses AIF im Geltungsbereich 
dieses Bundesgesetzes zu vertreiben, frühestens gemäß § 49 wieder anzeigen, 
wenn seit dem Tag der Untersagung ein Jahr verstrichen ist. 

(3) Hat die FMA die Aufnahme des Vertriebs oder den weiteren Vertrieb des 
AIF untersagt, darf der AIFM die Absicht, Anteile dieses AIF im Geltungsbereich 
dieses Bundesgesetzes zu vertreiben, frühestens gemäß § 48 oder § 49 wieder 
anzeigen, wenn seit dem Tag der Untersagung ein Jahr verstrichen ist. 

(4) … (4) … 
§ 54. (1) … 
(2) … 

 1. – 2. … 

§ 54. (1) … 
(2) … 

 1. – 2. … 
unbeschadet der ihr in anderen Bundesgesetzes zugewiesenen Aufgaben mit der 
Registrierung von Verwaltern von Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß 
diesen Verordnungen betraut. Die FMA hat die Einhaltung der Vorschriften 
dieser Verordnungen durch Verwalter eines qualifizierten Risikokapitalfonds und 
Verwalter eines qualifizierten Fonds für soziales Unternehmertum zu 
überwachen. Dazu stehen der FMA unbeschadet der Befugnisse der ihr in diesen 
Verordnungen zugewiesen werden, insbesondere die Befugnisse gemäß § 56 
Abs. 2, Z 1, 2, 5, 8, 9 und 11 zu. 

unbeschadet der ihr in anderen Bundesgesetzen zugewiesenen Aufgaben mit der 
Registrierung von Verwaltern von Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß 
diesen Verordnungen betraut. Die FMA hat die Einhaltung der Vorschriften 
dieser Verordnungen durch Verwalter eines qualifizierten Risikokapitalfonds und 
Verwalter eines qualifizierten Fonds für soziales Unternehmertum zu 
überwachen. Dazu stehen der FMA unbeschadet der Befugnisse, die ihr in diesen 
Verordnungen zugewiesen werden, insbesondere die Befugnisse gemäß § 56 
Abs. 2 Z 1, 2, 5, 8, 9 und 11 zu. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 56. (1) … 
(2) … 

§ 56. (1) … 
(2) … 

 1. Unterlagen aller Arteinzusehen und eine Kopie von ihnen zu erhalten,  1. Unterlagen aller Art einzusehen und eine Kopie von ihnen zu erhalten, 
 2. – 5. …  2. – 5. … 
 6. bei der zuständigen Staatsanwaltschaft beantragen, dass diese bei Gericht 

einen Antrag auf Sicherstellung gemäß §§ 109 Z 1 und 110 Abs. 1 Z 3 
oder Beschlagnahme gemäß §§ 109 Z 2 und 115 Abs. 1 Z 3 
Strafprozessordnung 1975 – StPO (BGBl. Nr. 631/1975) stellt, 

 6. bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zu beantragen, dass diese bei 
Gericht einen Antrag auf Sicherstellung gemäß §§ 109 Z 1 und 110 
Abs. 1 Z 3 oder Beschlagnahme gemäß §§ 109 Z 2 und 115 Abs. 1 Z 3 
Strafprozessordnung 1975 – StPO (BGBl. Nr. 631/1975) stellt, 

 7. – 12. … 
(3) – (6) … 

 7. – 12. … 
(3) – (6) … 

§ 58. Die FMA kann durch Verordnung vorschreiben, dass die Anzeigen und 
Übermittlungen gemäß § 1 Abs. 5 Z 4, § 8 Abs. 1, § 18 Abs. 1 Z 1, § 20 Abs. 1, 
§ 22 Abs. 1 bis 5 und 7, § 25 Abs. 1, § 29 Abs. 2, § 30 Abs. 2 und 6, § 32 Abs. 2, 
3 und 6, § 35 Abs. 2 und 6, § 36 Abs. 2 und 7, § 38 Abs. 2, 6 und 7, § 39 Abs. 1 
und 9, § 40 Abs. 2, 4 und 9, § 42 Abs. 3, 5 und 10, § 44 Abs. 2, 3 und 5, § 47 
Abs. 3, 7 und 8, § 48 Abs. 6, § 49 Abs. 2, 3, 9 und 11 ausschließlich in 
elektronischer Form zu erfolgen haben sowie bestimmten Gliederungen, 
technischen Mindestanforderungen und Übermittlungsmodalitäten zu entsprechen 
haben. Die FMA hat sich dabei an den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit zu orientieren und dafür zu sorgen, dass die jederzeitige 
elektronische Verfügbarkeit der Daten für die FMA gewährleistet bleibt und 
Aufsichtsinteressen nicht beeinträchtigt werden. Die FMA hat geeignete 
Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sich die Meldepflichtigen oder 
gegebenenfalls ihre Einbringungsverantwortlichen während eines angemessenen 
Zeitraums im System über die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihnen oder 
ihren Einbringungsverantwortlichen erstatteten Meldedaten vergewissern können. 

§ 58. Die FMA kann durch Verordnung vorschreiben, dass die Anzeigen und 
Übermittlungen gemäß § 1 Abs. 5 Z 4, § 8 Abs. 1, § 18 Abs. 1 Z 1, § 20 Abs. 1, 
§ 22 Abs. 1 bis 5 und 7, § 25 Abs. 1, § 29 Abs. 2, § 30 Abs. 2 und 6, § 32 Abs. 2, 
3 und 6, § 35 Abs. 2 und 6, § 36 Abs. 2 und 7, § 38 Abs. 2, 6 und 7, § 39 Abs. 1 
und 9, § 40 Abs. 2, 4 und 9, § 42 Abs. 3, 5 und 10, § 44 Abs. 2, 3 und 5, § 47 
Abs. 3, 7 und 8, § 48 Abs. 6, 8, 8b und 8d, § 49 Abs. 2, 3, 9 und 11 ausschließlich 
in elektronischer Form zu erfolgen haben sowie bestimmten Gliederungen, 
technischen Mindestanforderungen und Übermittlungsmodalitäten zu entsprechen 
haben. Die FMA hat sich dabei an den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit zu orientieren und dafür zu sorgen, dass die jederzeitige 
elektronische Verfügbarkeit der Daten für die FMA gewährleistet bleibt und 
Aufsichtsinteressen nicht beeinträchtigt werden. Die FMA hat geeignete 
Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sich die Meldepflichtigen oder 
gegebenenfalls ihre Einbringungsverantwortlichen während eines angemessenen 
Zeitraums im System über die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihnen oder 
ihren Einbringungsverantwortlichen erstatteten Meldedaten vergewissern können. 

§ 60. (1) – (4) … § 60. (1) – (4) … 
(5) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 

Gerichte fallenden strafbaren Handlung oder einer unter Abs. 1 fallende 
Verwaltungsübertretung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür 
von der FMA mit einer Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen, wer gegen die 
Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 345/2103 oder gegen Bestimmungen 
der Verordnung (EU) Nr. 346/2103 verstößt. 

(5) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung oder einer unter Abs. 1 fallende 
Verwaltungsübertretung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür 
von der FMA mit einer Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen, wer gegen die 
Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 345/2013 oder gegen Bestimmungen 
der Verordnung (EU) Nr. 346/2013 verstößt. 

(6) – (9) … (6) – (9) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 67. (1) – (3) … § 67. (1) – (3) … 
 (3a) AIFM, welche vor dem 22. Juli 2014 Anteile an AIF gemäß § 48 Abs. 1 

Z 4 bis 6 öffentlich vertreiben dürfen, haben dem Antrag gemäß § 48 Abs. 8, 8b 
oder 8d bis spätestens 31. Dezember 2014 einzureichen, anderenfalls die 
Berechtigung zum Vertrieb an Privatkunden erlischt. 

(4) – (7) … (4) – (7) … 
§ 71. (1) … 
(2) … 

§ 71. (1) … 
(2) … 

 1. Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds 
und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der 
Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 ABl. 
Nr. L 174 vom 01.07.2011 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. 
Nr. L 155 vom 27.04.2012 S. 35; 

 „1. Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds 
und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der 
Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 ABl. 
Nr. L 174 vom 01.07.2011 S. 1, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2013/14/EU zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG, 2009/65/EG und 
2011/61/EU im Hinblick auf übermäßigen Rückgriff auf Ratings, ABl. 
Nr. L 145 vom 31.05.2013 S. 1; 

 2. Richtlinie 2003/41/EG über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von 
Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung, ABl. Nr. L 235 vom 
23.09.2003 S. 10, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2011/61/EU, ABl. 
Nr. L 174 vom 01.07.2011 S. 1; 

 2. Richtlinie 2003/41/EG über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von 
Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung, ABl. Nr. L 235 vom 
23.09.2003 S. 10, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/14/EU zur 
Änderung der Richtlinien 2003/41/EG, 2009/65/EG und 2011/61/EU im 
Hinblick auf übermäßigen Rückgriff auf Ratings, ABl. Nr. L 145 vom 
31.05.2013 S. 1; 

 3. Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, ABl. Nr. L 302 vom 17.11.2009 
S. 32, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2011/61/EU, ABl. Nr. L 174 
vom 01.07.2011 S. 1; 

 3. Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), ABl. Nr. L 302 vom 
17.11.2009 S. 32, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/14/EU zur 
Änderung der Richtlinien 2003/41/EG, 2009/65/EG und 2011/61/EU im 
Hinblick auf übermäßigen Rückgriff auf Ratings, ABl. Nr. L 145 vom 
31.05.2013 S. 1; 

 4. Siebten Richtlinie 83/349/EWG aufgrund von Artikel 54 Absatz 2 
Buchstabe g) des Vertrages über den konsolidierten Abschluß, ABl. 
Nr. L 193 vom 18.07.1983 S. 1, zuletzt geändert durch Richtlinie 
2009/49/EG, ABl. Nr. L 164 vom 26.06.2009 S. 42; 

 4. Siebte Richtlinie 83/349/EWG aufgrund von Artikel 54 Absatz 2 
Buchstabe g) des Vertrages über den konsolidierten Abschluß, ABl. 
Nr. L 193 vom 18.07.1983 S. 1, zuletzt geändert durch Richtlinie 
2009/49/EG, ABl. Nr. L 164 vom 26.06.2009 S. 42; 

 5. Richtlinie 2006/48/EG über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit 
der Kreditinstitute, ABl. Nr. L 177 vom 30.06.2006 S. 1, zuletzt geändert 

 5. Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
durch Richtlinie 2011/89/EU, ABl. Nr. L 326 vom 08.12.2011 S. 113; Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur 

Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG, ABl. Nr. L 176 
vom 27.6. 2013 S. 338, in der Fassung ihrer Berichtigung, ABl. 
Nr. L 208 vom 2.8.2013 S. 73; 

 6. – 9. …  6. – 9. … 
 10. Richtlinie 2006/49/EG über die angemessene Eigenkapitalausstattung 

von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten, ABl. Nr. L 177 vom 
30.06.2006 S. 201, zuletzt geändert durch Richtlinie 2010/78/EU, ABl. 
Nr. L 331 S. 120; 

 10. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 176 vom 27.6.2013 S. 1, in 
der Fassung ihrer Berichtigung ABl. Nr. L 321 vom 30.11.2013 S. 6; 

 11. Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zur Errichtung einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), 
zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2009/77/EG, ABl. Nr. L 331 vom 15.12.2010 S. 84, in der 
Fassung der Richtlinie 2011/61/EU, ABl. Nr. 174 vom 01.07.2011 S. 1; 

 11. Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zur Errichtung einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), 
zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2009/77/EG, ABl. Nr. L 331 vom 15.12.2010 S. 84, in der 
Fassung der Richtlinie 2011/61/EU, ABl. Nr. L 174 vom 01.07.2011 
S. 1; 

 12. – 18. …  12. – 18. … 
 19. Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, 
ABl. Nr. L 281 vom 23.11.1995 S. 31, in der Fassung der Verordnung 
(EG) Nr. 1882/2003, ABl. Nr. 284 vom 31.10.2003 S. 1 

 19. Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, 
ABl. Nr. L 281 vom 23.11.1995 S. 31, in der Fassung der Verordnung 
(EG) Nr. 1882/2003, ABl. Nr. L 284 vom 31.10.2003 S. 1 

20. – 21. … 
(3) … 

20. – 21. … 
(3) … 

§ 74. (1) – (2) … § 74. (1) – (2) … 
 (3) § 13 Abs. 2 und 3a und § 71 Abs. 2 Z 1 bis 3 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2014 treten mit 21. Dezember 2014 in Kraft. 
§ 48 Abs. 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2014 ist auf 
Neugeschäft anzuwenden, das nach dem 1. August 2014 abgeschlossen wurde. 

Artikel 5 

Änderung des Immobilien-Investmentfondsgesetzes 
§ 40. (1) – (4) … § 40. (1) – (4) … 
 (5) Bei der erstmaligen Anwendung der Abs. 1 bis 4 auf bereits bestehende 

Organismen sind der Ermittlung der dem § 14 Abs. 4 entsprechenden 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Aufwertungsgewinne die steuerlichen Anschaffungskosten der Immobilien zu 
Grunde zu legen, wobei § 30 Abs. 3 zweiter und dritter Satz des 
Einkommensteuergesetzes 1988 sinngemäß anzuwenden sind. Die bis zur 
erstmaligen Anwendung der Abs. 1 bis 4 entstandenen Aufwertungsgewinne 
können gleichmäßig auf das Jahr der erstmaligen Anwendung und die vier 
nächsten Geschäftsjahre verteilt werden. 

§ 42. Die Bestimmungen des § 40 sind auch auf ausländische 
Immobilienfonds anzuwenden. Als solche gelten: 

§ 42. Die Bestimmungen des § 40 sind auch auf ausländische 
Immobilienfonds anzuwenden. Als solche gelten: 

 1. AIF in Immobilien im Sinne des AIFMG, deren Herkunftsmitgliedstaat 
nicht Österreich ist, ausgenommen Körperschaften, die mit einer 
inländischen unter § 7 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes fallenden 
Körperschaft vergleichbar sind. 

 1. AIF in Immobilien im Sinne des AIFMG, deren Herkunftsstaat nicht 
Österreich ist, ausgenommen Körperschaften, die mit einer inländischen 
unter § 7 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes fallenden Körperschaft 
vergleichbar sind. 

 2. …  2. … 
§ 44. (1) – (11) … § 44. (1) – (11) … 
(12) § 40 bis § 42 jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 135/2013 gelten erstmals für Geschäftsjahre von Immobilienfonds und AIF in 
Immobilien im Sinne des AIFMG, die nach dem 21. Juli 2013 beginnen. 

(12) § 40 bis § 42 jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 135/2013 gelten erstmals für Geschäftsjahre von Immobilienfonds und AIF in 
Immobilien im Sinne des AIFMG, die nach dem 21. Juli 2013 beginnen. AIF des 
geschlossenen Typs, die nach dem 22. Juli 2013 keine zusätzlichen Anlagen 
tätigen (§ 67 Abs. 5 AIFMG) und keine neuen Anteile begeben, stellen für 
Zwecke der §§ 40 Abs. 1 Z 2 und 42 Z 1 keine AIF in Immobilien dar. Dies gilt 
nur, wenn nicht bereits im letzten Geschäftsjahr, das vor dem 22. Juli 2013 endet, 
§ 40 oder § 42 in der Fassung vor dem BGBl. I Nr. 135/2013 auf den Organismus 
anzuwenden war. 
§ 124b Z 185 lit. c des Einkommensteuergesetzes 1988 und § 6b des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 gehen der Anwendung der §§ 40 und 42 vor. 
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